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Wichtige Kontakte und Rufnummern im Hexental

Rathäuser im Hexental 

Au  0761 401399-0 
Dorfstraße 25, 79280 Au  
Internet: au-hexental.de 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de 
Öffnungszeiten  
Montag:  08:00 bis 12:00 Uhr 
 16:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Mittwoch: geschlossen 
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr 
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr  

Horben  0761 211698-0 
Dorfstraße 2, 79289 Horben 
Internet: gemeinde.horben.de 
E-Mail: gemeinde@horben.de 
Öffnungszeiten  
Montag: 08:00 bis 12:30 Uhr 
Dienstag: geschlossen  
Mittwoch: 14:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 bis 12:30 Uhr 
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr 

Merzhausen  0761 40161-0 
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 
Internet: merzhausen.de 
E-Mail: gemeinde@merzhausen.de 
Öffnungszeiten  
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 

08:00 bis 12:15 Uhr 
Mittwoch: 07:30 bis 12:15 Uhr 

14:00 bis 18:00 Uhr 

Sölden  0761 13780-0 
Staufener Straße 4, 79294 Sölden  
Internet: soelden.de 
E-Mail: gemeinde@soelden.de 
Öffnungszeiten  
Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr 

16:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
Mittwoch: geschlossen 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

Wittnau  0761 456479-0 
Kirchweg 2, 79299 Wittnau  
Internet: wittnau.de  
E-Mail: gemeinde@wittnau.de 
Öffnungszeiten  
Montag: 08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag: geschlossen 
Mittwoch: 08:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr 

16:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr 

Wochenmärkte 
Au • Marktplatz beim Bürgerhaus, Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr 
Horben • Rathausplatz, Mittwoch 16:00 bis 18:30 Uhr 
Merzhausen • Marktplatz beim FORUM, Samstag 08:00 bis 13:00 Uhr 
Sölden • Lindenplatz, Dienstag 15:00 bis 18:00 Uhr 
Wittnau • Parkplatz Gallushaus, Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 
Hinweise zu Änderungen der Marktzeiten finden Sie unter der jeweiligen 
Gemeinde. 

Büchereien 
Horben  
Bürgerbibliothek in der Grundschule (KÖB St. Agatha)  
Öffnungszeiten Mittwoch: 16:30 bis 17:30 Uhr 
Merzhausen  
Katholische Öffentliche Bücherei  
Öffnungszeiten Montag: 09:00 bis 11:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr  
Donnerstag: 16:00 bis 18:30 Uhr, jeden 2. Samstag im Monat: 10:00 bis 
12:00 Uhr  

Begegnungsstätte Merzhausen 
St. Galler Straße 10a, verschiedene Aktivitäten für Senioren. 
Leiterin: Senta Töppler, Tel. 406494 
Ansprechpartner sind die jeweiligen Kursleiter. Die Kurse werden einmal im 
Monat in der Rubrik Vereins- und Gemeindeleben veröffentlicht. 

BürgerBad Merzhausen                                      
Friedhofweg 13, Tel. 0761 8976080 
Öffnungszeiten und Informationen: www.buergerbadseite.de 

Bürgerbus Merzhausen 
Der Bürgerbus verkehrt immer sonntags von 12:00 bis 19:00 Uhr alle  
20 Minuten zwischen Merzhausen Ortsmitte und FR Paula-Modersohn-Platz. 
Der genaue Fahrplan kann am Aushang an den Bushaltestellen nachgelesen 
werden. 

Öffentliche Toiletten 
Au           •  Bürgerhaus (OG), Dorfstraße 29, Montag bis Freitag 08:00 bis  
                   18:00 Uhr (in der Schulzeit) 
Horben   •  Bushaltestelle „Rathaus“, Dorfstraße, durchgehend geöffnet 
Merzhausen 
               •  Einsegnungshalle (Rückseite), Friedhofweg 10 a, täglich 07:00  
                   bis 18:00 Uhr 
               •  Rathaus (EG), Friedhofweg 11, Montag bis Freitag 08:00 bis  
                   12:15 Uhr, Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr 
               •  Sporthalle (EG), Am Marktplatz 1, Montag bis Freitag 08:00 bis  
                   22:00 Uhr (in der Schulzeit) 
Sölden    •  Milchcafé, Bürglestraße 14, Dienstag bis Freitag 14:00 bis  
                   18:00 Uhr, Samstag und Sonntag 10:00 18:00 Uhr 

Standorte Defibrillatoren (AED) 
Au • Bürgerhaus, Dorfstraße 29 
Horben  • Buswartehäuschen beim Rathaus, Dorfstraße 
              • Talstation der Schauinslandbahn, Bohrerstr. 11 (Außenbereich an  
              der Fassade der Großgarage direkt neben der Bushaltestelle) 
Merzhausen • Sporthalle, Am Marktplatz 1 (Eingangsbereich) 
Sölden • Rathaus, Staufener Straße 4 (gegenüber Praxis Dr. Strosing) 
Wittnau • Clubheim SV Au-Wittnau, Kirchweg 10, 
Gallushaus, Kirchweg 8 (Eingangsbereich) 
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NOTRUFE & HILFSANGEBOTE 
Notdienstapotheken                                                    0800 0022833 
Notruf (Polizei)                                                             110 
Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr                             112 
Augen-Notfallpraxis des Universitätsklinikums FR         0761 270-40010 
Ärztlicher Notfalldienst (allgemein-, kinder-,  
augen-und HNO-ärztlicher Notfalldienst):                     116117 
Zahnärztlicher Notfalldienst                                          0761 12012000 
Ökumenische Telefonseelsorge                                     0800 1110111 
Kinder- und Jugendtelefon 
Deutscher Kinderschutzbund                                        0800 1110333 
Polizei für das Hexental                                                07633 806180 
Notfall-Telefax Rufnummer Leitstelle Freiburg              0761 201–3399 

VER- & ENTSORGUNG IM HEXENTAL 
Bauhöfe 
Bauhof Au 
Thomas Lorenz, Bauhofleiter                                        0761 40139942 
                                                                                   0172 6194193 
Bauhof Horben 
Josef Steffi, Bauhofleiter                                               0761 211 6980 
                                                                                   0172 6966973 
Bauhof Merzhausen 
Raffaele Maggiore, Bauhofleiter                                   0174 1640057 
E-Mail: bauhof@merzhausen.de 

Bauhof Sölden 
Bernhard Wetzel, Bauhofleiter                                      0761 1378030  
E-Mail: bauhof@soelden.de 

Bauhof Wittnau 
Thomas Lorenz, Bauhofleiter                                        0761 40139942 
                                                                                   0172 6194193 

Wasserversorgung 
Horben: 
Wassermeister Eugen Schneider                                  0170 7344578 

Zweckverband Wasserversorgung Hexental: 
Wassermeister André Scheck                                        0174 1633580 
Stellv. Wassermeister Markus Hog                                0174 1633589 

badenova – Strom und Gas                                         0800 2767767 
Au, Horben, Merzhausen – Strom und Gas 
Sölden, Wittnau – nur Gas 
ED Netze GmbH 
Stromversorger Sölden und Wittnau                             07623 92-1818 

Recyclinghof Hexental                                                0761 2187-9707 
Öffnungszeiten 
Mittwoch: 14:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag: 09:00 bis 13:00 Uhr 

Postagentur Merzhausen                                            0761 51470460 
Hexentalstraße 31 
Abfallwirtschaft Landkreis                                          0761 2187-9707 
REMONDIS (Gelber Sack)                                             0761 51509-95 

SCHULEN IM HEXENTAL 
Merzhausen und Au: Hexentalschule                            0761 45933-0 
Horben: Grundschule                                                    0761 21169834 
Sölden: Abt-Steyrer-Grundschule                                  0761 403351 
Wittnau: Franz-Xaver-Klingler-Grundschule                    0761 403842 
Jugendmusikschule Südlicher Breisgau                         07633 82711 
Volkshochschule Südlicher Breisgau (VHS)                    07633 9265-0 
Außenstelle Hexental (VHS)                                         0761 40161-33 

KINDERBETREUUNG IM HEXENTAL 
Au  
St. Johannes                                                                 0761 401399-21 
Kleinkindgruppe                                                           0761 401399-23 
Sarah Sehrer        Knöpfchen                                        0761 406523 
Cornelia Walter    Mäusekinder                                     0761 8885563 
Horben  
St. Agatha                                                                    0761 29806 
Kleinkindbetreuung (U3): 
Simone Heine                                                              0761 290632 
Karl Lermer                                                                 0761 1562890 
Julia Schönau                                                               0160 97970616 
Merzhausen 
Katholische Kindertagesstätte St. Gallus                       0761 403540 
Evangelische Johanneskindertagesstätte                      0761 404480 
Waldkindergarten Zwetschgenkinder                            0761 89764905  
Waldkindergarten Sonnenschein und                            0157 51981448 & 
Regentröpfchen                                                           0157 35657843 
Kinderkrippe Plumperquatsch                                       0761 38424030 
Kleinkindgruppe Wakiweia                                           0761 60872 
Tagesmutter (Fr. Pallesche)                                          0157 34454319 
Sölden  
St. Fides Kindergarten,                                                 0761 402046 
Kinderkrippe Marienkäfer 
Wittnau  
Kleinkindgruppe (1 bis 3 Jahre) 
Tagesgruppe und Waldgruppe (3 bis 6 Jahre)                0761 402033 
Wittnauer Wichtel, Tagesmutter Fr. M. Czensny             0179 1119110 
Kindertagespflege 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachstelle Kindertagespflege, Birgit Ruf-Killian             0761 2187-2634 
E-Mail: Birgit.Ruf-Killian@lkbh.de 

SOZIALE DIENSTE IM HEXENTAL 
Familienwerk Sölden 
Einsatzleitung                                                              0761 4010618 
Hospizbegleitung im Hexental                                     0761 4004331 
Begleitung von Schwerkranken,                                   0160 1046874 
Sterbenden und deren Angehörigen 
Sozialstation Mittlerer Breisgau                                   07633 9533-0 
Beratungsstelle für ältere Menschen                            07633 9533-20 
Nachbarschaftshilfe Obere Möhlin                              07633 4065813 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
Hexentalstraße 5 a                                                       0761 42968354 
Nachbarschaftshilfen 
Merzhausen-Au, Juliane Lorenz                                     0761 403316 
Förderverein Soziale Dienste Wittnau                           0761 404417 
Nachbarschaftsnetz Wittnau  
Barbara Schneider                                                        0761 702294  
Anna Erley                                                                   0761 4098229

Wichtige Kontakte und Rufnummern im Hexental
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Allgemeiner Teil

Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Hexental 
erfolgen, soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. 
bei Bauleitplänen), durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental unter https://www.vghexental.de/vg-aktuell/
oeffentliche-bekanntmachungen/aktuelle-oeffentliche-bekanntmachungen. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können im Rathaus Merzhausen während der Öffnungs-
zeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kostenerstattung auch 
als Ausdruck zu erhalten. 

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 5. punktuellen Änderung des 
Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Hexental im 

Bereich der Gemeinde Horben 
Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental hat am 
30. März 2023 in öffentlicher Sitzung den Entwurf der 5. punktuellen Ände-
rung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Hexental im 
Bereich der Gemeinde Horben gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
Ziele und Zwecke der Planung 
Anlass für die 5. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental ist die anhaltend große Nachfrage nach Wohn-
baugrundstücken in Horben. Im Rahmen ihrer aktiven Grundstückspolitik ist 
geplant, am südwestlichen Ortsrand des Ortsetters „Langackern“ auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 97 ein Wohngebiet zu entwickeln und im nachfolgenden 
Verfahren durch einen Bebauungsplan planungsrechtlich zu sichern.  
Im Vergleich zu der ursprünglichen Planung sieht die überarbeitete Planung 
vor, die Fläche des Gebiets „Langackern II" zu reduzieren und auf das Grund-
stück mit der Flst.Nr. 97 zu beschränken. Eine Erweiterung nach Süden auf 
Flst.Nr. 96 (nordwestlicher Teil) ist nach dem Votum der Gemeinde Horben 
nicht mehr Bestandteil der Planungen. Durch dieses Vorhaben entsteht im 
Zusammenhang mit der angrenzenden Bestandsbebauung insgesamt eine 
sinnvolle Siedlungsabrundung. Im wirksamen Flächennutzungsplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental ist diese Fläche jedoch als landwirtschaft-
liche Fläche dargestellt und muss deshalb zunächst auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplans in eine Wohnbaufläche geändert werden. Gleiches gilt 
für den Änderungsbereich 2 (Flst. Nrn. 162, 162/8), wo im Anschluss an die 
bestehende Bebauung entlang der Zufahrtsstraße zum Schluckenhof künftig 
ebenfalls eine Wohnbebauung entstehen soll. 
Durch die 5. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans sollen nun die 
Voraussetzungen geschaffen werden, dass in den Änderungsbereichen 1 und 
2 ein Wohngebiet entwickelt werden kann. Notwendig hierfür ist auch, dass 
in beiden Bereichen die bestehende Landschaftsschutzgebietsgrenze ent-
sprechend zurückgenommen werden muss.  
Um die Wohnbauflächen für Änderungsbereiche 1 und 2 ausweisen zu kön-
nen, soll im Gegenzug auf die im FNP bisher dargestellte Wohnbaufläche 
(H04) am südlichen Ortsrand von Horben (Änderungsbereich 3) aufgrund der 
schwierigen Erschließungssituation und der nicht verfügbaren Grundstücks-
fläche im Sinne eines Flächentauschs weitgehend verzichtet werden. Die auf 
dem Flst.Nr.189 geplante Wohnbaufläche H04 soll nach Maßgabe des Ände-
rungsbereichs 3 zu großen Teilen wieder in eine landwirtschaftliche Fläche 
umgewandelt werden. Es handelt sich demnach um einen Flächentausch, 
durch den keine zusätzlichen Wohnbauflächen erzeugt werden. Auch ist 

geplant, an dieser Stelle das bestehende Landschaftsschutzgebiet zu erwei-
tern, um die Inanspruchnahme des Landschaftsschutzgebiets auf der Fläche 
des Änderungsbereichs 1 und des Änderungsbereichs 2 zu kompensieren. 
Die Herausnahme der Änderungsbereiche 1 und 2 aus dem räumlichen Gel-
tungsbereich des Landschaftsschutzgebietes, wird die Gemeinde Horben 
rechtzeitig vor dem Feststellungsbeschluss über die 5. punktuelle Änderung 
des Flächennutzungsplans bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragen. 
Lage der Änderungsbereiche 
Die 5. punktuelle Flächennutzungsplanänderung umfasst drei Änderungs-
bereiche.  
Der Änderungsbereich 1 im Bereich „Langackern II“ mit einer Größe von ca. 
0,25 ha umfasst das Grundstück mit der Flst. Nr. 97, schließt im Norden und 
Osten unmittelbar an bestehende Wohnbebauung an und ist über die beste-
hende Straße „Bühlhofweg“ in ökonomischer Weise an das innerörtliche Ver-
kehrsnetz angebunden.  
Der Änderungsbereich 2 mit einer Größe von ca. 0,11 ha umfasst die Grund-
stücke mit den Flst. Nrn. 162 (teilweise) und 162/8 und schließt im Süden 
und Osten unmittelbar an bestehende Wohnbebauung an. Nördlich und öst-
lich verläuft die Straße Heubuck. Im Osten befindet sich der landwirtschaft-
lich genutzte „Schluckenhof“. 
Der Änderungsbereich 3 mit einer Größe von ca. 0,36 ha liegt auf dem 
Grundstück mit der Flst. Nr. 189 (teilweise) und schließt im Norden, Osten 
und Süden unmittelbar an bestehende Wohnbebauung sowie im Westen an 
landwirtschaftliche Flächen an.  
Im Einzelnen gelten die drei Deckblätter des Entwurfs der 5. punktuellen 
Änderung vom 30.03.2023. Die Planbereiche sind in den folgenden Karten-
ausschnitten dargestellt:  
Änderungsbereich 1  
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Änderungsbereich 2  

 

Änderungsbereich 3  

 

Der Entwurf der 5. punktuellen Flächennutzungsplanänderung wird mit 
Begründung, Flächensteckbriefen, Standortalternativenprüfung, Umweltbe-
richt, spezieller artenschutzrechtlichen Prüfung – Relevanzprüfung, schall-
technischer Stellungnahme und Stellungnahme zu den Geruchs- und Staub- 
immissionen vom  

24. April 2023 bis einschließlich 26. Mai 2023 (Auslegungsfrist) 
im Rathaus der Gemeinde Horben, Hauptverwaltung, Dorfstraße 2; 79289 
Horben, zur Einsichtnahme wie folgt öffentlich ausgelegt: 
Montag und Donnerstag 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr,  
Mittwoch 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Ergänzend können weitere Termine unter der Tel.Nr. 211 6980 vereinbart 
werden. 
Zur gleichen Zeit findet die öffentliche Auslegung beim Sitz der Verwaltungs-
gemeinschaft Hexental, im Rathaus der Gemeinde Merzhausen, Friedhofweg 
11, 79249 Merzhausen, 1. OG, vor Zimmer 31, zu folgenden Zeiten statt: 
Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr, 
Montag, Dienstag, Donnerstag 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Mittwoch zusätzlich vormittags von 07:30 Uhr bis 12:15 Uhr und 14:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr 
Fragen zu den Planunterlagen können auch zu den vorgegebenen Zeiten 
telefonisch unter Tel. Nr. 40161-54 gestellt werden. 
Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Verwaltungsgemein-
schaft Hexental unter https://www.vghexental.de/aufgaben-kontakt/flae-
chennutzungsplan eingesehen werden.  
Folgende Arten umweltbezogener Informationen für den Entwurf der 5. 
punktuellen Flächennutzungsplanänderung sind verfügbar und Bestandteil 
der ausgelegten Unterlagen:  

Umweltbericht mit artenschutzrechtlicher Relevanzprüfung und Grünord-n

nungsplan sowie FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet „Wälder bei Wyhlen“ 
vom 18.07.2017 (faktorgruen, Freie Landschaftsarchitekten und Beraten-
de Ingenieure, Freiburg) Diese Unterlagen enthalten die folgenden Arten 
umweltbezogener Informationen mit folgenden Darstellungen wesentli-
cher Auswirkungen und Maßnahmen zur Minderung und zum Ausgleich 
dieser Auswirkungen:  
auf die Flora und Fauna:  1.
Informationen zum Bestand sowie zu dem im Plangebiet aktuell als Aus-
gleichsfläche geplanten Kiesbiotop und zu den Auswirkungen der Pla-
nung auf den Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Informationen zu Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft im Geltungsbereich und außerhalb des Geltungsbereichs. Informa-
tionen zu potentiellen Konflikten mit den Erhaltungszielen des FFH-
Gebietes „Wälder bei Wyhlen“. Informationen zu artenschutzrechtlichen 
Konflikten (bes. Vögel) und den erforderlichen Maßnahmen zur Verhin-
derung von Verbotstatbeständen. 
auf den Boden:  2.
Informationen zu den Auswirkungen der Planung auf den Boden im Hin-
blick auf den Verlust natürlichen Bodenfunktionen durch Versiegelung 
(natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Fil-
ter und Puffer gegenüber Schadstoffen). Informationen zu den außerhalb 
des Geltungsbereichs durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen; 
auf die Landschaft:  3.
Informationen über die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes als Folge 
der künftigen Bebauung. Information zur Grüngestaltung des Geltungs-
bereichs durch Begrünungsmaßnahmen; 
auf das Klima:  4.
Informationen über die vrs. relativ geringe Beeinträchtigung des Lokalkli-
mas durch zusätzliche Flächenversiegelung. Informationen zu Maßnah-
men zur Minderung der Belastungswirkungen durch Begrünung im Plan-
gebiet; 
auf den Menschen:  5.
Informationen zur Gewerbelärmbelastung von Menschen nördlich des 
Geltungsbereichs. Informationen über Maßnahmen zur Minderung der 
Lärmbelastung auf ein gesundheitsverträgliches Maß; 
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auf das Wasser: 6.
Informationen zum Schutzgut Grundwasser einschließlich Niederschlags-
versickerung. 
auf Kulturgüter: 7.
Informationen zu potentiellen Beeinträchtigungen von Kulturgütern 
(denkmalgeschützten Gebäuden) außerhalb des Plangebietes sowie über 
Maßnahmen zur Minderung dieser Beeinträchtigungen.  
Artenschutzgutachten zu Vögeln und Fledermäusen. n

Kartierung windkraftempfindlicher Vogelarten; Modellierungen zu Vor-
kommen windkraftempfindlicher Fledermausarten. Benennung von Maß-
nahmen zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände  
Fachgutachten zur Natura 2000-Verträglichkeit (FFH-Gebiet „Rohr-n

hardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach“ und VSG „Mittlerer Schwarz-
wald“). 
Darstellung der FFH-Arten/-Lebensräumen bzw. geschützten Vogelarten. 
Bewertung der Verträglichkeit der Windkraftplanungen mit den jewei-
ligen Schutzzielen der Natura 2000-Gebiete. Folgerungen für die Flächen-
kulisse. 
Schalltechnische Stellungnahme n

Gutachterliche Einschätzung, ob Lärmschutzanforderungen für die 
Umwandlung des Änderungsbereichs 2 in Wohnbaufläche auf die Bebau-
ungsplanebene verlagert werden können. 
Stellungnahme zu den Geruchs- und Staubimmissionen auf den Flur-n

stücken 162 und 162/8 im Zusammenhang mit der 5. Änderung des 
Flächennutzungsplans der VG Hexental 
Gutachterliche Einschätzung, inwiefern Geruchs- und Staubimmissionen 
der Wohnbauflächenentwicklung im Änderungsbereich 2 entgegenstehen 
könnten.  

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch folgende nach Einschät-
zung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen:  

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich 320 Gesundheits-n

schutz, Stellungnahme vom 19.09.2022: Es wird zu bedenken gegeben, 
dass aufgrund der klimatischen Veränderungen in der Vergangenheit, teil-
weise heute schon Schüttungsrückgänge der Quellen zu verzeichnen sind. 
Setzt sich diese Tendenz fort, gehen wir davon aus, dass das bereit-
gestellte Trinkwasserangebot in Zukunft in der Gemeinde Horben nicht 
mehr ausreichend sein könnte. 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich 410 Baurecht und n

Denkmalschutz, Stellungnahme vom 19.09.2022: Die Änderungsbereiche 
1 und 2 liegen im Landschaftsschutzgebiet „Horben“. Für die abschlie-
ßende Beschlussfassung über die Planung bedarf es der Herausnahme 
der Flächen und somit der vorherigen Änderung der betreffenden Schutz-
gebietsverordnung.  
In Bezug auf den Änderungsbereich 2 können immissionsschutzrechtliche 
Konflikte aufgrund der Nähe zum westlich gelegenen „Schluckenhof" 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Daher wird angeregt, die Begrün-
dung noch um entsprechende Prognosen zur Konfliktlage und -lösung 
(Lärm, Staub, Gerüche, etc.) zu ergänzen. 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich 420 Naturschutz, n

Stellungnahme vom 19.09.2022: Die vorgesehenen Teilflächen der 
zukünftigen Baugrundstücke Nrn. 97, 162 und 162/8, Gemarkung Hor-
ben, befinden sich derzeit im Landschaftsschutzgebiet „Horben". Die vor-
gesehene Bebauung läuft dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebie-
tes zuwider. Im Weiteren soll das Flst.Nr. 189, Gemarkung Horben, neu in 
das LSG „Horben" aufgenommen werden. Aus diesem Grund ist die Ver-
ordnung über das Landschaftsschutzgebiet zu ändern und der Bereich aus 
dem Schutzgebiet zu entlassen. 
Im Änderungsbereich 1, auf Flst.Nr. 97, befindet sich eine FFH-Flachland-
Mähwiese „Mähwiesen W Langackern" (magere Flachlandmähwiese), der 
Wertstufe B. Diese ist seit dem 01.03.2022 auch nach § 30 BNatSchG 
gesetzlich als Biotop geschützt. 

In die „Vorgaben zur verbindlichen Bauleitplanung" des Steckbriefs ist aus 
naturschutzfachlicher Sicht auch eine Eingrünung des Baugrundstücks 
Flst.Nr. 97 in westlicher Richtung als Fortsetzung der als Biotop geschütz-
ten Feldhecke „Feldhecke am Bühlhofweg auf Flst.Nr. 96, Gemarkung 
Horben, aufzunehmen. 
Es ist davon auszugehen, dass beide Änderungsbereiche 1 und 2 als Jagd-
habitate von Fledermäusen genutzt werden. Darüber hinaus dürfte es 
sich bei der Feldhecke im Änderungsbereich 1 um eine Leitstruktur han-
deln. Neben der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahme V2 sind auf 
Bebauungsplanebene weitere Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der 
Feldhecke vor Störungen (Licht, Lärm) vorzusehen, um die Funktion als 
Leitstruktur dauerhaft zu gewährleisten. Dienlich wäre z.B. die Einrich-
tung eines Pufferbereichs als öffentliche Grünfläche zwischen der Feld-
hecke und der geplanten Bebauung. Auch sollten die zukünftigen Fest-
setzungen eine sparsame und fledermausfreundliche Beleuchtung des 
Baugebiets vorschreiben. 
Hinweis, dass gemäß der Neufassung des § 22 Abs. 2 NatSchG alle öffent-
lichen Planungsträger bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange 
des Biotopverbundes zu berücksichtigen haben. 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich 430/440 Umwelt-n

recht / Wasser, Boden, Altlasten, Stellungnahme vom 19.09.2022: Im Hin-
blick auf die spätere Umsetzung eines Bebauungsplans ist ggf. ein Boden-
schutzkonzept zu erarbeiten. Die Belange des BBodSchG sind in beson-
derem Maße zu berücksichtigen. 
Die Reduktion der Grundwasserneubildung wird im Wesentlichen durch 
Bodenversiegelungen verursacht. Zunächst sollte somit die Neuversiege-
lung durch die geplante Bebauung so gering wie möglich gehalten wer-
den. Ein Ausgleich der versiegelten Flächen ist wünschenswert, z.B. in 
Form einer Entsiegelung von Flächen an anderer Stelle. Außerdem sollte 
das unbelastete Niederschlagswasser (wie z.B. von den Dachflächen) 
möglichst vor Ort versickert werden. 
In den Unterlagen wurde das Thema Oberflächengewässer berücksich-
tigt. Das Thema Starkregen ist noch unberücksichtigt und sollte spätes-
tens auf Bebauungsplanebene untersucht und aufgenommen werden. 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich 580 Landwirt-n

schaft, Stellungnahme vom 19.09.2022: Aufgrund der Lage des Ände-
rungsbereichs 1 im Landschaftsschutzgebiet und Anteile einer FFH-Mäh-
wiese werden auf Ebene der Bebauungsplanung externe Kompensations-
maßnahmen notwendig. Änderungsbereich 2 ist knapp 80 m vom Wirt-
schaftsgebäude mit Viehunterstand entfernt. Änderungsbereich 3 wird 
als Weide genutzt. Bei der Planung ist darauf zu achten, dass Wohngebie-
te nicht so nahe an bestehende landwirtschaftliche Betriebe, insbeson-
dere an Betriebe mit Tierhaltung heranrücken, da ansonsten Konflikte 
wegen landwirtschaftlicher Geruchs�, Lärm- und Staubemissionen zu 
befürchten sind.  
Bei der geplanten Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen 
für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen ist die zuständige Landwirtschafts-
behörde zu beteiligen. 
Bei der Festsetzung von externen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist 
auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen.  
Zweckverband Wasserversorgung Hexental, Stellungnahme vom n

02.08.2022 und 13.10.2020: Die Gemeinde Horben bezieht ihr Trinkwas-
ser bisher vorrangig aus eigenem Quellwasser. Bei Wasserknappheit 
besteht eine Versorgung durch den Zweckverband Wasserversorgung 
Hexental (ZWV Hexental). In den letzten Jahren musste die Gemeinde 
Horben vermehrt auf die Versorgung durch den ZWV Hexental zurückgrei-
fen. Bereits durch den Bau des Gesundheitsressorts Luisenhöhe ist von 
einem weiteren stark erhöhten Wasserverbrauch auszugehen. Der ZWV 
weist darauf hin, dass die Versorgungssicherheit an ihre Grenzen stoßen 
könnte. Durch die Planung neuer Neubaugebiete muss von weiterem 
Wasserbedarf ausgegangen werden. 
Landesnaturschutzverband BW, Stellungnahme vom 22.09.2022: Der n

Änderungsbereich 1 befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Horben". 
Es handelt sich um einen landschaftlich sehr exponierten Hügel, der Teil 
des Horbener Rückens ist. Ziel des Landschaftsschutzgebiets ist es aber, 
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dass die landschaftliche Wirkung des Horbener Höhenrückens als freie 
Landschaft mit landwirtschaftlicher Prägung erhalten bleibt. Zudem wird 
durch die geplante Bebauung der vorbeiführende Wanderweg beeinträch-
tigt. 
Aus Begehungen Anfang März hinsichtlich (Grünland-)Vegetation, 
Schmetterlings-Futterpflanzen oder ähnlichem können keine belastbaren 
Aussagen getroffen werden. Daher bemängelt der Landesnaturschutzver-
band die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – Relevanzprüfung. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden 
bei der 

Gemeinde Horben, Dorfstraße 2 in 79289 Horben, Telefon-Nr. 211 6980, n

gemeinde@horben.de 
oder 
Verwaltungsgemeinschaft Hexental, Friedhofweg 11 in 79249 Merzhau-n

sen, Telefon-Nr. 40161-54, rathaus@merzhausen.de. 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die 
Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können.  
Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können. 
Merzhausen, den 31. März 2023 
Dr. Christian Ante – Verbandsvorsitzender 

Amtliche Nachrichten 

Gemeinsame Pressemitteilung des  
Regierungspräsidiums Freiburg, des  
Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht und 
der Gemeinde Merzhausen:  
Ausbau der Ortsdurchfahrt Merzhausen (L 122, Hexentalstraße)  
I. Aktuelle Hinweise:  
Die Bauarbeiten der aktuell in Sanierung befindlichen Bauabschnitte auf der 
östlichen Straßenhälfte sind abgeschlossen, deshalb wird das Baufeld nun 
auf die westliche Hälfte verlegt. Es wird darauf hingewiesen, dass es wegen 
des Umbaus der Verkehrssicherung am Donnerstag, den 13. April 2023, zu 
stärkeren Verkehrsbehinderungen kommen kann. Nach dem Umbau werde 
der Verkehr wieder ungehindert halbseitig per Ampelregelung an der Bau-
stelle vorbeifahren können, so wie es aktuell auch der Fall ist. 
II. Allgemeines: 
Wie bereits seit der Ausgabe vom 10. Februar 2023 angekündigt, haben die 
Bauarbeiten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Merzhausen (L 122 Breis-
gau-Hochschwarzwald) am Montag, den 27. Februar 2023, begonnen. Ins-
gesamt sind ca. drei Jahre Bauzeit veranschlagt.  
Der Ausbau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Merzhausen, des 
Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht und dem Land Baden-Württem-
berg. Daneben werden insb. diverse Ver- und Entsorgungsleitungen mit-
saniert, für die weitere Dritte zuständig sind. Konkret werden – neben der 
reinen Straßenbelagssanierung durch das Land Baden-Württemberg – die  

Wasserleitungen (Gemeinde),  n

Straßenbeleuchtung (Gemeinde),  n

Entwässerung von Grundstückseinfahrten, wo notwendig (Verpflichtung n

privater Grundstückseigentümer),  

Schmutzwasser-/ Regenwasserkanäle inkl. deren Hausanschlussleitun-n

gen (Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht / Gemeinde),  
Stromleitungen (bnNETZE), n

Breitband und Glasfaser (Deutsche Telekom, Zweckverband Breitband n

Breisgau-Hochschwarzwald / Gemeinde), 
Fuß- und Radwegeführung (Gemeinde / Land Baden-Württemberg),  n

z. T. instandgesetzt und/oder vollständig erneuert.  
Um eine lange Zeit im Vorfeld der Umsetzung fast unumgänglich scheinende 
Vollsperrung der Hexentalstraße während der Bauzeit abzuwehren, konnte 
durch die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit einigen Grundstückseigen-
tümern entlang der Hexentalstraße erreicht werden, dass diese Teile ihrer 
privaten Grundstückszufahrten zur Verfügung stellen, um die benötigen Stra-
ßenquerschnitte für halbseitigen Verkehr zu erreichen. Ohne diese freiwil-
lige Bereitschaft wären sowohl die Bürgerinnen und Bürger von Merzhausen, 
sowie insbesondere der Öffentliche Nahverkehr (Schüler- und Pendlerver-
kehr) vom und in das obere Hexental während der Bauzeit, teils über viele 
Monate abgeschnitten und gezwungen gewesen, den Schönberg je nach 
Fahrziel mit erheblichem Umweg und Zeitaufwand über die westliche Seite 
zu umfahren. An diesem Beispiel zeigt sich, wie durch die Bereitschaft Weni-
ger, miteinander Lösungen zu finden, einer großen Bevölkerungsgruppe 
sowie den öffentlichen Verkehrsbetrieben die wohl größten Einschränkun-
gen erspart werden konnten. An dieser Stelle sei diesen Grundstückseigen-
tümerinnen und –eigentümern noch einmal ein besonderer Dank ausgespro-
chen.  
Insgesamt wird es nun bei dieser komplexen Maßnahme insgesamt 19 Bau-
abschnitte über mehr oder weniger kurze Distanzen geben. Um den halbsei-
tigen Verkehr zu gewährleisten, werden je Bauabschnitt die jeweils östliche 
bzw. westliche Fahrbahnseite direkt nacheinander saniert bzw. ausgebaut.  
Am 27. Februar 2023 wurde nun mit dem 1. Bauabschnitt (1. BA) und – in 
Folge wird – mit dem 2. Bauabschnitt (2. BA) gestartet, gemäß dem fol-
genden Plan (Höhe ca. REWE Einkaufsmarkt Richtung Au):  

 
Während der Sanierung sind die Anliegergrundstücke (Hexentalstraße 14 bis 
18 und 47 bis 53) sowie die Grundstücke, die deren Zufahrt mitnutzen, 
innerhalb des betroffenen Bauabschnitts von der Hexentalstraße aus nur 
fußläufig erreichbar. Ein An-/Abfahren mit Fahrzeugen wird ausdrücklich 
nicht möglich sein. Ggf. kann vor Ort mit den im Einsatz befindlichen Firmen 
geklärt werden, ob es anderweitige Zufahrtsmöglichkeiten gibt. Wir bitten 
hier jedoch um Verständnis, dass die Firmen – dabei, wie auch bei der übri-
gen Arbeit – die Arbeitsschutzvorschriften aus Haftungsgründen zwingend 
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einhalten müssen.  
Wie oben bereits erwähnt, kann die Straßensanierung glücklicher Weise mit 
einer halbseitigen Sperrung erfolgen, sodass ein dauerhaftes Befahren der 
Straße selbst (L122, Hexentalstraße) für Fahrzeuge sowie der Fußgängerver-
kehr gemäß entsprechender Beschilderung (analog einer Verkehrsrecht-
lichen Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde) möglich bleibt.  
Um rechtzeitig zum Beginn der Sanierung der L 122 die Möglichkeit zu schaf-
fen, den Fuß- bzw. Radverkehr zwischen Au und Merzhausen über die „Alte 
Straße“ führen zu können, konnten die Sanierungsarbeiten an der Alten Stra-
ße fast als Punktlandung rechtzeitig abgeschlossen werden.  
Somit wäre dies, gemessen an der voraussichtlich ca. dreijährigen Bauzeit 
für die L 122, eine gute und sichere alternative Wegführung für den Fuß- und 
Radverkehr durch Merzhausen, vor allem für Schülerinnen und Schüler, aber 
auch ältere Menschen, wiederhergestellt.  
Die Bauzeiten je Abschnitt betragen ca. sieben bis neun Wochen. Also für 
beide Abschnitte insgesamt ca. vier bis fünf Monate. Diese Bauzeiten 
sind ohne Gewähr, da unvorhergesehene Ereignisse, wie wetterbedingte 
Einflüsse, diese verlängern und verkürzen können.  
Da die Maßnahmendurchführung sehr komplex ist und sich täglich durch 
unvorhergesehene Einflüsse Änderungen ergeben können, werden Sie über 
notwendige kurzfristige Einschränkungen möglichst rechtzeitig durch das 
Baustellenpersonal der Baufirma, Ch. Pontiggia, Waldkirch vor Ort informiert. 
Weitere Informationen erhalten Sie über die Homepage der Gemeinde Merz-
hausen (https://www.merzhausen.de/unsere-gemeinde/projekte/aktuelle-
projekte unter dem Punkt „Sanierung Landesstraße 122 Ortsdurchfahrt“) 
sowie über Pressemitteilungen im Amtsblatt. Sobald bekannt ist, wann der 
nächste Bauabschnitt planmäßig beginnt, wird dies im Amtsblatt neu ver-
öffentlicht.  
Gemeinsam werden alle Beteiligten versuchen, die Gesamtmaßnahme so 
zügig als möglich durchzuführen. Gleichwohl bitten wir um, Ihre Unterstüt-
zung bei dieser großen Maßnahme sowie um Nachsicht und Verständnis für 
mögliche Einschränkungen.  
Zusätzlich ergeht an dieser Stelle noch der Hinweis der SBG Südbadenbus 
GmbH zum Linienverkehr der Linie 7208:  
Es ist beabsichtigt, den Linienverkehr während der gesamten Bauzeit weit-
gehend unverändert nach bestehendem Fahrplan weiterzuführen. Die 
Bedienung der Haltestelle Merzhausen Ortsmitte/FORUM muss leider entfal-
len. Der Bürgerbus Merzhausen ist während der ersten Bauabschnitte nicht 
von der Baustelle betroffen. Ob während der Bauphase sonstige Haltestel-
lenverlegungen erforderlich werden, muss je nach Erreichen der einzelnen 
Bauabschnitte entschieden werden. Die entsprechenden Verkehrsmeldun-
gen sind unter dem folgenden Link abrufbar:  
https://www.dbregiobus-bawue.de/aktuell/verkehrsmeldungen/sued-
badenbus 

Reisezeit – Bitte Gültigkeit von Pässen oder  
Ausweisen überprüfen 

Bald beginnt wieder die Reisezeit. Viele werden ihren Urlaub bzw. die Feri-
enzeit im Ausland verbringen. Wir bitten Sie daher die Gültigkeit Ihrer Aus-
weispapiere sowie die Einreisebestimmungen für Ihr Urlaubsziel zu überprü-
fen und ggf. rechtzeitig einen neuen Personalausweis oder Reisepass zu 
beantragen. Eine Verlängerung der bisherigen Ausweise bzw. Pässe ist nicht 
möglich. 
Die Bearbeitungszeit kann bis zu sechs Wochen betragen. 
Die Einreisebestimmungen der einzelnen Länder unterliegen unterschiedli-
chen Regelungen. Da sich die Einreisebestimmungen täglich ändern können, 
bitten wir um Verständnis, dass das Passamt hierzu keine Auskünfte erteilen 
kann. Aktuelle Informationen zu den Einreisebestimmungen Ihres Reisezie-
les erhalten Sie unter www.auswaertiges-amt.de oder beim Reiseveranstal-
ter sowie bei der Botschaft oder Konsulat. 
Bei der Beantragung eines neuen Reisepasses, Personalausweises oder Kin-
derreisepasses ist folgendes zu beachten: 

Reisepass und Personalausweis 
benötigt werden: 

aktuelles biometrisches Lichtbild n

bisheriges Ausweisdokument  n

Die Antragstellung ist nur persönlich möglich. 
Gebühren: 
Reisepass: bis 24. Lebensjahr 37,50 Euro, ab dem 24. Lebensjahr 60,00 Euro 
Personalausweis: bis 24. Lebensjahr 22,80 Euro, ab dem 24. Lebensjahr 
37,00 Euro 
Kinderreisepass  
benötigt werden: 

Antrag mit Unterschriften der Eltern (Zustimmungserklärung) n

bisheriges Ausweisdokument bzw. Geburtsurkunde des Kindes n

aktuelles biometrisches Lichtbild n

Unterschrift des Kindes ab 10 Jahren  n

Das persönliche Erscheinen des Kindes zur Identitätsprüfung ist Pflicht. 
Gebühren: 
Neuausstellung 13,00 Euro 
Verlängerung 6,00 Euro 
Der Kinderreisepass ist ein Jahr gültig. Vor Ablauf der Gültigkeit kann der Kin-
derreisepass verlängert werden. 
Die Gebühren für Reisepass, Personalausweis und Kinderreisepass sind bei 
Antragstellung zu entrichten. 
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen das Passamt der Wohnsitzgemeinde 
gerne zur Verfügung. 

Illegale Entsorgung von Müll und Grünschnitt  
im Wald 

Leider kommt es immer wieder vor, dass Personen ihren Müll illegal in unse-
ren Wäldern entsorgen. Was vielen nicht bekannt ist: Auch Grünschnitt ist 
rechtlich gesehen Abfall und dessen Entsorgung im Wald kann mit hohen 
Bußgeldern bestraft werden.  
Die Entsorgung von Grünschnitt und Gartenabfällen im Wald ist also genauso 
verboten, wie die Entsorgung von sonstigem Müll im Wald, auch wenn es 
sich um biologisch abbaubares Material handelt. Über Grünschnitt und Gar-
tenabfälle können fremde Pflanzen in den Wald eingeschleppt werden, die 
die heimischen Pflanzen verdrängen. Solche invasiven Pflanzen haben einen 
starken, negativen Einfluss auf unsere heimische Biodiversität. Gleichzeitig 
werden durch die Grünschnitt-Abladestellen Nachahmer eingeladen, dort 
ebenfalls Gartenabfälle zu entsorgen. Die Haufen werden so im Laufe der 
Zeit immer größer und problematischer. 
Im Interesse der Tiere und Pflanzen des Waldes und aller Waldbesuchenden, 
bittet das Kreisforstamt, Müll nach einem Waldbesuch wieder mit nach 
Hause zu nehmen und keinen Hausmüll im Wald zu entsorgen. Grünschnitt 
und Gartenabfälle gehören in die Biotonne oder können zu den Grünschnitt-
sammelstellen gebracht werden. Damit können alle dazu beitragen, dass die 
schönen Wälder im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erhalten bleiben 
und die Umwelt geschützt wird. 

Sperrung Gemeindeverbindungsstraße Wittnau 
nach Ebringen 

Wegen Kabelverlegungsarbeiten wird die Gemeindeverbindungsstraße von 
Wittnau nach Ebringen, über den Schönberg, ab 12. April 2023 bis voraus-
sichtlich mindestens 4 – 6 Wochen voll gesperrt.  
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STADTRADELN 2023 im Hexental 
STADTRADELN – die perfekte Kombination aus Teamspirit, Frischluft und Kli-
maschutz. Schwingen Sie sich aufs Rad und seien Sie ein Teil vom STADT-
RADELN 2023.  
Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau sind dieses Jahr wieder zeit-
gleich beim bundesweiten STADTRADELN dabei: Vom 19. Juni bis 9. Juli 2023 
gilt es im Hexental, möglichst viele Kilometer CO2-neutral mit dem Rad 
zurückzulegen. Mitmachen lohnt sich nicht nur fürs Klima, sondern auch für 
die eigene Gesundheit. Gefördert wird die Aktion durch die Initiative Rad-
KULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg. 
Zur Anmeldung jetzt unter www.stadtradeln.de nach Au/Horben/Merzhau-
sen/Sölden/Wittnau suchen und bei der eigenen Kommune registrieren.  
Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und 
ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick 
erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können 
sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegensei-
tig anfeuern.  

Zweckverband Wasserversorgung  
Hexental 

Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes Wasserversor-
gung Hexental erfolgen durch die Bereitstellung auf der Internetseite des 
Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental unter www.zwv-hexental.de/ 
aktuelles-wichtige-infos/oeffentliche-bekanntmachungen.  
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde Merzhausen während 
der Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kosten-
erstattung auch als Ausdruck zu erhalten. 

Allgemeine Nachrichten  

Die Polizei informiert 

Verlust der Debitkarte – Darum sollten Sie Anzeige bei der Polizei erstat-
ten! 
Das Bezahlen erfolgt nicht nur kontaktlos, sondern in der Regel auch ohne 
die Eingabe der PIN. Doch so können auch Taschendiebe ohne Ihre persön-
liche Identifikationsnummer mit Ihrer Karte im Einzelhandel bezahlen. 
Was ist also zu tun, wenn die Debitkarte (Girokarte, ehem. EC-Karte) gestoh-
len wird oder verloren geht?  
Transaktionen über kontaktlose Zahlungsvorgänge basieren in der Regel auf 
dem elektronischen Lastschriftverfahren – dem sogenannten „Bezahlen mit 
Unterschrift“. Eine PIN zur Autorisierung der Zahlung ist dabei nicht notwen-
dig. 
Deshalb sollten Sie bei Diebstahl oder Verlust Ihrer Zahlungskarten schnell 
handeln, Ihre Karte bei der Bank sperren und auch eine Anzeige bei der Poli-
zei erstatten. Denn die Polizei kann über das computergestützte System 
KUNO Ihre Debitkarte für das elektronische Lastschriftverfahren sperren. 
Wenn Ihre EC-Karte gestohlen wurde 

Sperren Sie ihre Karte unmittelbar bei Ihrer Bank/Sparkasse oder über n

den zentralen Sperrnotruf 116 116 
Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und veranlassen Sie eine KUNO-Sper-n

rung 

Kontrollieren Sie Ihre Kontoauszüge auf Unregelmäßigkeiten n

Wie funktioniert eine KUNO-Sperrung? 
Die Polizei meldet die Daten Ihrer abhanden gekommenen Debitkarte 
(Bankleitzahl, Kontonummer bzw. IBAN und Kartenfolgenummer) dem 
Kooperationspartner des Einzelhandels. Von dort werden diese Daten an die 
dem KUNO-Sperrsystem angeschlossenen Einzelhandelsgeschäfte weiterge-
leitet. Nur so ist Ihre Karte auch für das Lastschriftverfahren (Bezahlen mit-
tels Karte plus Unterschrift) gesperrt! 
Fiese Erpressung! – Abzocke mit Nacktaufnahmen 
Das sogenannte Sextortion, also die Erpressung mit angeblichen Nacktauf-
nahmen, ist für Cyber-Kriminelle eine lukrative Form des Betrugs. Sie drohen 
ihren Opfern in E-Mails mit der Veröffentlichung von intimen Bildern, Videos 
und anderen Daten. Wer sich verunsichern lässt, zahlt oft nicht nur einmal.  
Zum Schutz gegen solche erpresserischen E-Mails und andere Spam-Mails 
sollten alle Nutzerinnen und Nutzer grundsätzlich einen Spamfilter nutzen, 
der betrügerische Mails abfangen kann, bevor diese die Postfächer von 
potentiellen Opfern erreichen. 
Neben massenhaften Spam-Angriffen, gibt es auch Fälle, in denen Kriminelle 
gezielt Kontakt über soziale Netzwerke oder Chats suchen. Getarnt als neue 
Internetbekanntschaft versuchen sie, ihre Opfer vor der Webcam zu sexuel-
len Handlungen zu überreden. Die davon erstellten Aufnahmen nutzen sie, 
um ihre ahnungslosen Opfer später zu erpressen. Daher gilt es insbesondere 
bei Internetkontakten vorsichtig zu sein, die Webcam ausgeschaltet zu las-
sen und sich auch nicht zu intimen Aufnahmen überreden zu lassen. 
Wenn Sie Opfer von Sextortion geworden sind 

Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist n

nicht auf. 
Kontaktieren Sie, wenn nötig, den Netzwerkbetreiber und veranlassen n

Sie, dass das Bildmaterial von Ihnen gelöscht wird.  
Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie n

nicht auf Nachrichten. 
Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot und n

erstatten Sie Anzeige bei der Polizei 
Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen, so melden 
Sie sich gerne über freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 

Jetzt Deutschland-Ticket auf 1. Mai bestellen 
Im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) startet der Verkauf des n

Deutschland-Tickets  
Wer sein Deutschland-Ticket bis 15. April bestellt, erhält zum 1. Mai n

das neue Abo 
Abonnentinnen und Abonnenten der RegioKarte können einfach n

wechseln 
Deutschland-Ticket am besten online bestellen 
Ab dem 1. Mai gibt es das Deutschland-Ticket für 49,- Euro pro Monat für den 
Nahverkehr in ganz Deutschland. Zum bundesweit festgelegten Vorverkaufs-
termin am 03. April startet auch der RVF mit dem Verkauf des Tickets. Das 
Deutschland-Ticket ist ein neues Angebot, das es ausschließlich im Abo gibt. 
Anders als beim 9-Euro-Ticket ist die Nutzung bestehender Fahrscheine als 
Deutschland-Ticket nicht möglich. Kundinnen und Kunden, die das günstige 
Angebot nutzen wollen, können ab dem 03.April ein Deutschland-Ticket-Abo 
abschließen. Im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) bestellen Interessier-
te das Deutschland-Ticket dann am schnellsten und einfachsten online unter:  
abo.vag-freiburg.de/abo 
Wichtig ist, dass die Bestellung des Abos bis einschließlich zum 15. April bei 
der VAG vorliegen muss. Diese betreut alles Abos im Auftrag des RVF. Wer 
sich für das Deutschland-Ticket bereits hat vormerken lassen, wird von RVF 
und VAG automatisch kontaktiert. Interessierte finden auf der Homepage 
des RVF unter https://www.rvf.de/aktuelles/deutschland-ticket ausführliche 
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Informationen zum Deutschland-Ticket.  
Einfacher Wechsel vom Abo der RegioKarte ins Deutschland-Ticket  
Alle Kundinnen und Kunden, die aktuell ein Abo der RegioKarte haben, kön-
nen einfach ins Deutschland-Ticket wechseln. Dazu wurden alle Fahrgäste 
mit RegioKarten Abo bereits angeschrieben. Wer sich für das Deutschland-
Ticket entscheidet, kann über seinen AboOnline-Kundenzugang auf den 
Webseiten der VAG unkompliziert den Wechsel in das Deutschland-Ticket 
vornehmen. Wichtig ist, dass das Deutschland-Ticket immer zum 15. des Vor-
monats bestellt werden muss, wenn es ab dem nächsten Monat starten soll. 
Nach einem Wechsel in das Deutschland-Ticket verlieren die RegioKarten aus 
dem Abo, die Kundinnen und Kunden dann noch zuhause haben, auto-
matisch ihre Gültigkeit.  
Damit das Deutschland-Ticket auch außerhalb des RVF problemlos anerkannt 
wird und kontrolliert werden kann, wird es einen entsprechenden Code auf 
dem Fahrschein geben. Zum Ende des Jahres müssen dann alle Papier-Fahr-
scheine – so will es der Bund – durch einen digitalen Fahrschein ersetzt wer-
den. Kundinnen und Kunden im RVF erhalten das Deutschland-Ticket dann 
als Fahrschein auf ihr Handy oder per Chipkarte. 
Häufige Fragen zum Deutschland-Ticket 
Was ist das Deutschland-Ticket und wieviel kostet es? 
Mit dem Deutschland-Ticket sind Sie mit Bus und Bahn für 49 Euro im Monat 
mobil – und zwar bundesweit! Es wird als monatlich kündbares Abonnement 
zum 1. Mai 2023 eingeführt. 
Wo gilt das Deutschland-Ticket und wo nicht? 
Das Deutschland-Ticket gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Deutsch-
lands, auch in der zweiten Klasse der S-Bahnen und Regionalzüge. Es gilt 
nicht in den Zügen des Fernverkehrs (IC, EC, ICE) sowie bei Anbietern wie 
zum Beispiel FlixTrain/FlixBus. 
Wann startet der Verkauf für das Deutschland-Ticket? 
Der Verkauf startet bundesweit zum 03.04.2023. Eine Abo-Bestellung ist 
immer bis zum 15. des Vormonats möglich. Wer also im Mai mit dem 
Deutschland-Ticket fahren will, muss bis einschließlich 15. April bestellen. 
Wie und wo erhalte ich das Deutschland-Ticket? 
Das Deutschland-Ticket kann als monatlich kündbares Abonnement für 49 
Euro/Monat erworben werden. Es wird ab 03.04. über AboOnline bei der VAG 
erhältlich sein. Eine Bestellung muss immer bis zum 15. des Vormonats 
erfolgen, sprich für den Mai bis einschließlich den 15. April. Kundinnen und 
Kunden des Abos der RegioKarte wird eine einfache Wechselmöglichkeit 
angeboten. Ab dem 03.04. gibt es an den größeren Verkaufsstellen im RVF 
auch Bestellscheine. Bequemer und einfacher ist AboOnline.  
Kann ich mit dem Deutschland-Ticket andere Personen, Hunde und Fahr-
räder mitnehmen? 
Nein. Eine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren ist nicht 
möglich. Kinder unter 6 Jahren können weiterhin kostenlos mitgenommen 
werden. Auch Hunde und Fahrräder können nicht deutschlandweit mit-
genommen werden. Für die Mitnahme von Hunden und Fahrrädern im RVF 
gelten unsere tariflichen Regelungen. 
Ist das Deutschland-Ticket übertragbar? 
Nein. Das Deutschland-Ticket ist nicht auf andere Personen übertragbar. 
Bietet das Deutschland-Ticket die RVF Mobilitätsgarantie? 
Für bei der VAG abgeschlossenen Deutschland-Tickets gilt die Mobilitäts-
garantie für Fahrten innerhalb des Verbundgebietes gemäß unseren tarifli-
chen Regelungen.  
Bietet das Deutschland-Ticket Mobilitätsrabatte bei weiteren Partnern? 
Für bei der VAG abgeschlossene Deutschland-Tickets gelten die Mobilitäts-
rabatte bei Frelo, Carsharing etc.  
Gibt es das Deutschland-Ticket auch für die 1. Klasse? 
Für bei der VAG abgeschlossene Deutschland-Tickets ist für einen Aufpreis 
von zusätzlich 49 Euro pro Monat die 1. Klasse im Schienennahverkehr 
erhältlich. Diese Regelung erstreckt sich auf ganz Baden-Württemberg, 
aber nicht auf ganz Deutschland! Darauf haben sich die 18 Verbünde in 
Baden-Württemberg verständigt. 

Muss ich für das Deutschland-Ticket mein Abo der RegioKarte kündigen? 

Wenn Sie bereits ein Abonnement der RegioKarte besitzen, müssen Sie 
nichts tun! Der RVF kontaktiert Sie und erklärt Ihnen, wie Sie ins Deutsch-
land.Ticket wechseln können. Bis zum 15. April können Sie entscheiden, wel-
ches Abo Sie ab 1. Mai nutzen wollen. Natürlich ist auch ein späterer Wechsel 
ins Deutschland-Ticket möglich – dann immer mit Bestellung bis zum 15. des 
Vormonats, damit das neue Abo zum nächsten Monatsersten bei Ihnen ist.  

Werden alle Vereinbarungen meines Abos automatisch übernommen? 

Anders als beim 9-Euro-Ticket kann kein bestehendes Abo zum Deutschland-
Ticket werden. Es handelt sich beim Deutschland-Ticket um ein gänzlich 
neues Abo mit den o.g. Eigenschaften. Ein einfacher Übertrag der Verein-
barungen, wie z.B. Mitnahmeregelungen, findet nicht statt.  

Ich habe eine RegioKarte Jahr. Kann ich ins Deutschland-Ticket wech-
seln? 

Ja, unter Berücksichtigung der regulären Erstattungsregelungen für nicht 
genutzte Monatsabschnitte. Dafür wenden Sie sich bitte an das Verkehrs-
unternehmen, bei dem Sie die RegioKarte Jahr gekauft haben.  

Was gilt für Kinder? 

Kinder unter sechs Jahren fahren wie bisher kostenlos mit dem ÖPNV und 
benötigen kein Deutschland-Ticket. Kinder über 6 Jahre müssen eine Fahr-
karte erwerben. Hier bietet sich für Baden-Württemberg das RVF Jugend-
TicketBW für max. 30,42 Euro pro Monat an.  

 

Die Pflegewohngemeinschaft Merzhausen ist eine ambulant betreute Wohn-
gemeinschaft für zwölf Einzelpersonen mit Betreuungs- und Pflegebedarf. Die 
Präsenzkräfte werden im Auftrag der Gemeinde Merzhausen vom Caritasver-
band für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald rund um die Uhr tätig. Der 
Mietvertrag wird jedoch mit der Gemeinde geschlossen. Im Fokus des  
Bewohneralltages steht dabei das selbstbestimmte Miteinander, bei dem die 
Präsenzkräfte in dem Umfang unterstützen, in dem der Einzelne einen Bedarf 
hat. Jeder Bewohner soll so viel wie möglich seinen privaten Alltag haben 
sowie die Möglichkeit, seinem persönlichen Bedürfnis entsprechend, am  
Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Hierzu hat jeder Bewohner sein eigenes 
Zimmer mit Sanitärbereich. Die Gemeinschaftsflächen sind großzügig  
ausgestaltet (Wohn-/ Essbereich, Essküche, Terrasse).  Die Gemeinde Merz-
hausen und der Caritasverband freuen sich daher über neue Interessenten. 
Bei Interesse am Einzug können Sie sich an den Caritasverband wenden (Te-
lefon der Pflege WG: 0761 42968354). Wir freuen uns auf Sie! 

 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
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Online-Infoveranstaltung  
„Umstieg auf das E-Auto“  
Elektromobilität spielt eine immer größere Rolle bei der Verkehrswende. Die 
Anzahl der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge steigt von Jahr zu Jahr an. Es 
herrscht jedoch immer noch Unsicherheit bei den Themen Lademöglichkei-
ten, Reichweiten und Klimafreundlichkeit von E-Autos.  
Am Donnerstag, den 20. April 2023 gibt es von 19:00 bis 20:30 Uhr gibt es 
in einer Online-Veranstaltung einen Überblick über die Grundlagen der 
E-Mobilität und Fördermöglichkeiten. Den Impulsvortrag hält Lena Jägle von 
der endura kommunal GmbH als Ansprechpartnerin für das Thema E-Mobili-
tät im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.  
Es geht dabei um Themen wie: Ist das E-Auto wirklich klimafreundlicher, 
welche E-Auto-Modelle gibt es und wie hoch sind die Reichweiten, worauf 
sollte man generell beim Kauf achten, was kostet ein Ladevorgang und wel-
che Zahlungsmöglichkeiten gibt es, welche Wallbox brauche ich zum Laden 
oder welche Fördermöglichkeiten gibt es. 
Eine Anmeldung ist im Internet unter www.lkbh.de/e-mobil möglich. Die 
Zugangsdaten werden nach der Registrierung zugesandt. 

„Letzte Hilfe“ – Kurs 

Die Gemeinde Horben und die Pfarrgemeinde St. Agatha Horben bieten in 
Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Palliativzentrum Südbaden 
einen „Letzte Hilfe“ – Kurs für Interessierte an. 
Ziel des Kurses ist es, Grundwissen im Umgang mit Sterbenden und Schwer-
kranken zu vermitteln, zum Helfen zu ermutigen und dazu beizutragen, 
Ängste abzubauen und Sterben als Teil des Lebens zu verstehen. 
Der Kurs ist nicht konfessionsgebunden und richtet sich an alle BewohnerIn-
nen des Hexentals. 
Samstag, den 29. April von 10:00 bis 14:00 Uhr im Bürgersaal Horben 
ReferentInnen: Susanne Schmid von der Hospizgruppe Freiburg 
Friedhelm Sapel vom Palliativnetz Freiburg 
Infos und Anmeldungen bis 20.04.2023 
entweder telefonisch +49761402771 
oder per Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Kosten: € 20,- zu zahlen am Kurstag 

Revision bei der Schauinslandbahn erfolgreich 
beendet – Bauarbeiten für die neue barrierefreie 
Haltestelle an der Talstation abgeschlossen 

Seit dem 1. April ist die Schauinslandbahn nach erfolgreich beendeter Revi-
sion wieder in Betrieb. Während der gesetzlich vorgeschriebenen Revision 
wurden alle sicherheitsrelevanten Wartungsarbeiten durchgeführt und die 
Abnahme der Seilbahnanlage ist durch das Landesbergamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau erfolgt. Auch das Café Restaurant Die Bergstation ist 
ab dem 01.04.2023 wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten in Betrieb. 
Während des Revisionszeitraums konnten auch die Umbauarbeiten an der 
Bushaltestelle vor der Talstation abgeschlossen werden. 
Seit Dezember 2021 konnte die Bushaltestelle an der Talstation bereits bar-
rierefrei genutzt werden, der Haltestellenbereich war jedoch nur provisorisch 
hergerichtet. Im Laufe der Frühjahrsrevision konnte der Umbau der Halte-
stelle nun final abgeschlossen werden. Der Haltestellenbereich wurde dabei 
analog zum restlichen Fußgängerbereich mit Pflastersteinen ausgestattet 
und die Ein- und Ausstiegsbereiche wurden mit taktilen Bodenplatten ver-
sehen. Zudem wurden ein Fahrgastunterstand sowie eine Fahrgastinforma-
tion installiert und für den zukünftigen Betrieb von Elektrobussen wurden 
bereits vorbereitende Installationen eingebaut. 
Mit dem Abschluss der Bauarbeiten steht den Gästen der Schauinslandbahn 
somit nun eine voll ausgestattete und barrierefreie Haltestelle zur Ver-
fügung. 
Die Schauinslandbahn fährt täglich durchgehend von 09:00 bis 17:00 Uhr 
Stadtbahnlinie 2 bis Günterstal, weiter mit der Buslinie 21 bis zur Talstation 

Feuerwehr 

Feuerwehreinsätze im Hexental 
Am 03.03.2023 wurde die Feuerwehr Wittnau und Sölden am Vormittag zu 
einer Türöffnung in den Haseln in Wittnau gerufen. Ein Bewohner war in der 
Wohnung gestürzt und konnte eigenständig die Haustüre für den Pflege-
dienst nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr öffnete die Türe, so dass der Ret-
tungsdienst die Person versorgen konnte. 

Am 07.03.2023 wurden die Wehren aus Wittnau, Au und Sölden um 23:35 
Uhr nach Wittnau in den Kirchweg zu einem Gebäudebrand gerufen. In 
einem Zimmer entzündeten sich an einem Kachelofen Wäsche und Vorhän-
ge. Ein Anwohner hatte das Feuer bereits gelöscht. Das Gebäude wurde von 
der Feuerwehr kontrolliert und maschinell belüftet. 

Am 16.03.2023 löste in Wittnau in der CTS Klinik um 07:24 Uhr die Brand-
meldeanlage aus, so dass die Wehren aus Wittnau, Au und Sölden sowie die 
Drehleiter aus Freiburg anrücken mussten. In der Küche hatte der Melder 
aufgrund von Dampf ausgelöst. Ein Notstand lag nicht vor. 

Stellenanzeigen 

 

Stellenausschreibung  
Naturkindergarten Bollschweil 
Der Naturkindergarten der Gemeinde Bollschweil (2.300 Einwohner) im 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Erzieher/in (m/w/d) bzw. pädagogische Fachkraft (m/w/d) 

mit einem Beschäftigungsumfang von 28-36 Wochenstunden unbefristet, 
für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. 

Unser Naturkindergarten liegt unweit des Eckbachs und des Bollschweiler 
Waldes. Wir ermöglichen Kindern eine Entwicklung zu einer eigenständigen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit im Zusammenspiel mit der Natur. 

Die detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie auf unserer Homepage 
www.bollschweil.de unter der Rubrik Aktuelles -Gemeindenachrichten. 

Austräger (m/w/d) für das Hexentäler  
Amtsblatt gesucht 

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental sucht für die Gemeinde Sölden 
einen Austräger (m/w/d) für das amtliche Mitteilungsblatt ab dem 
1. Juni 2023. 
Die Tätigkeit ist geeignet für Schüler (ab 14 Jahren), Rentner oder als 
Nebenverdienst.  
Das Hexentäler Amtsblatt erscheint 14-täglich in den geraden Wochen  
(24 Ausgaben pro Jahr) und kann freitags in der Erscheinungswoche aus-
getragen werden. Dabei handelt es sich um den Bezirk IV, der insgesamt 
160 Mitteilungsblätter umfasst und pro Austragen ca. 1,5 Stunden in 
Anspruch nimmt (Dorfstraße (hälftig), Rütteberg, Mattenhofweg, Saalen-
bergstraße, Kapellenweg).  
Interessierte senden bitte bis spätestens 1. Mai 2023 eine kurze schrift-
liche Bewerbung an das Bürgermeisteramt Sölden, Staufener Straße 4, 
79294 Sölden oder per E-Mail an gemeinde@soelden.de.  
Für weitere Auskünfte stehen Frau Hog-Sauer, Frau Löffler oder Frau 
Prinzbach unter Tel. 0761 13780-0 zur Verfügung.  
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Umweltecke  

Zu verschenken – Selbstabholer –  
Angebote zur kostenlosen Veröffentlichung bitte an die Redaktion: 
amtsblatt@merzhausen.de – Tel. 40161-59 

USM Haller Tisch rund mit 117 cm Durchmesser, Holzplatte und 4 n

Metallbeinen verchromt. Nur Abholung. Tel.: 0160 5505563 in Horben 
Kleiner Musterring Kleiderschrank (50 iger Jahre) Ideal für Kinderzim-n

mer. Höhe 200 cm / Breite / 100 cm / Tiefe 50 cm, Tel. 0173 4888 652 
Tafel-Klavier (1840) in Mahagoni mit Rollenfüßen, Kerzenständern, n

altersbedingten Macken, charaktervollem Klang aus Familienbesitz vom 
königl. Klavierbauer Hornung, Kopenhagen schweren Herzens wegen 

Platzmangel abzugeben an musikalische Menschen mit temperatursta-
biler, trockener Umgebung. NUR mit Profi-Klaviertransport abzuholen. L 
195cm, B 86cm, H 93cm. c_wienand@posteo.de, Wittnau 

Schule & Bildung 

Jugendmusikschule Südlicher Breisgau e. V. 
Riesenapplaus und ein beschwingtes Konzertpublikum beim Frühlings-
konzert der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau in Bad Krozingen 
Beim Frühlingskonzert der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau begeister-
ten sechs Orchestergruppen mit 107 Mitwirkenden die Konzertbesucherin-
nen und Besucher. Über 300 Zuhörende füllten den großen Saal im Kurhaus 
Bad Krozingen bis auf den letzten Platz, sie erlebten ein abwechslungsrei-
ches zweistündiges Konzert – gestaltet von jungen Musikerinnen und Musi-
kern zwischen sieben und achtzehn Jahren. 
Beteiligt waren alle Orchester der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau 
( JMS): die drei Streicherorchester „Kleine Streicherlein“ (Leitung Jeannette 
Dorée), „Sinfoteenies“ (Leitung Insa Hülsebusch) und „Faust Streichorches-
ter“ (Leitung Marie Desgoutte), das Kontrabassensemble (Leitung Markus 
Lechner) und die Big Band der JMS (Leitung Arno Pfunder). Erstmal trat auch 
ein eigens für dieses Konzert zusammengestelltes 56-köpfiges Projekt-Sin-
fonieorchester bestehend aus zwei Streichorchestern und der Big Band unter 
der Leitung von Arno Pfunder auf. Die jungen Musikerinnen und Musiker prä-
sentierten ein Programm mit Musikstücken aller Genres, von Bach bis Duke 
Ellington, von Lennon/McCartney bis Haydn. 
Das Sinfonieorchester überzeugte mit der Jazz-Suite Nr. 2, dem Walzer von 
Dimitri Schostakowitsch und begeisterte mit dem „Skyfall“ von Adele aus 
dem gleichnamigen James Bond 007-Film.  
„Wir sind glücklich, dass wir endlich wieder so ein großes Musikschulprojekt 
veranstalten konnten. Unsere Schülerinnen und Schüler hatten Freude beim 
Orchesterspiel und sie konnten erleben, wie toll es ist, wenn das Publikum 
jubelt“, sagte Joachim Baar, der musikalische Leiter der Jugendmusikschule. 
Er dankte allen beteiligten Lehrkräften und besonders Mathias Berghoff, der 
sich um die Technik kümmerte. 

Katholisches Bildungswerk Wittnau 

Benefizveranstaltung 
Ferien für Gelenke, Muskeln und Nerven mit der Feldenkrais Methode. Wir 
können Anstrengungen, Schmerzen auflösen und uns leichter und funktional 
„richtiger“ bewegen lernen. 
Termine: 79299 Wittnau, Allemannenstr. 18, Pfarrgemeindehaus. 
Einführung am Beispiel: Schulter-Nacken-Wirbelsäulen und Augenbeweg-
lichkeit: 19.4. von 8:45 bis 9:45 Uhr, Kurs von vier Terminen: 19.4., 26.4., 3.5., 
10.5., jeweils von 10:00 bis 11:15 Uhr  
Anmeldung u. Leitung:  
A. Kalbhenn 0761 405850 oder kalbhenn-feldenkrais@t-online.de 
Kurskosten: Alle Einnahmen gehen an das Kinder- und Jugendhilfswerk St. 
Konrad Burundi e. V. Richtwert: 60,00 € Spendenbescheinigung! 
St. Konrad ermöglicht 40 Voll�, Halbwaisen tägl. ein warmes Essen, Schul-
besuch und medizinische Versorgung. 14 Beschäftigte bekommen ein klei-
nes Gehalt. Die Selbstversorgung weiter auszubauen: Nähwerkstatt, weite-
res Ackerland und Tiere zu erwerben ist unser Anliegen. Unser Verwaltungs-
aufwand liegt unter 1%. 
Kinder- und Jugendhilfe St. Konrad Burundi e. V. 
IBAN: DE 27680501010014102389 

Stellenausschreibung  
Bei der Gemeinde Sölden ist zum 01.07.2023 die Stelle als 
Erzieher*in (m/w/d) bzw. pädagogische Fachkraft (m/w/d) bei der 
Kernzeit- und flexiblen Nachmittagsbetreuung an der Abt-Steyrer-
Grundschule  
in Teilzeit zu besetzen. 
Wir suchen zum 01.07.2023 zur Unterstützung unseres Teams in der 
Kernzeit- und flexiblen Nachmittagsbetreuung an der Abt-Steyrer-Grund-
chule, Herrgasse 6, 79294 Sölden, eine*n Erzieher*in bzw. eine pädago-
gische Fachkraft (m/w/d). Die Stelle ist in Teilzeit, im Rahmen einer 
geringfügig entlohnten Beschäftigung (8,0 Stunden wöchentlich) und 
unbefristet zu besetzen. Es handelt sich um einen interessanten und viel-
seitigen Arbeitsplatz mit einem bedarfsorientierten Betreuungs-angebot 
für Grundschulkinder während dem Schulalltag sowie innerhalb der Feri-
enbetreuung in den Oster- sowie Sommerferien.  
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

Beaufsichtigung und Betreuung der Grundschulkinder, n

Hausaufgabenbetreuung, n

Planung und Durchführung von freizeitbezogenen Spiel�, Bastel- und n

Bewegungsangeboten.  
Eine Änderung oder Ergänzung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie 

eine Ausbildung im erzieherischen/sozialpädagogischen Bereich, n

Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern und im Team, n

Fähigkeit selbständig und flexibel zu arbeiten, n

Eigeninitiative, Eigenverantwortung und Geduld n

haben.  
Wir bieten: 

Eine interessante, verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in n

einem Team mit aufgeschlossenen Kolleginnen und Kollegen. 
Eine arbeitsfreie Zeit in den Schulferien außerhalb der Ferienbetreu-n

ungszeiten.  
Das Arbeitsverhältnis und die Bezahlung richten sich nach dem Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst (TVöD).  
Wenn Sie gerne in einem kleinen Team arbeiten, Freude am Umgang mit 
Grundschulkindern haben, flexibel, teamfähig und kreativ sind, dann 
senden Sie bitte ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne auch per E-Mail, 
bis zum 28.04.2023 an die Gemeinde Sölden, Staufener Str. 4, 79294 
Sölden, E-Mail: gemeinde@soelden.de 
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. 
Für weitere Auskünfte zum Aufgabenbereich steht Ihnen gerne die Lei-
tung der Kernzeitbetreuung Frau Regina Wissert, Tel. 0761/13 780 22 zur 
Verfügung. Fragen zum Arbeitsverhältnis beantwortet Ihnen gerne Herr 
Bürgermeister Markus Rees, Tel. 0761/13 780 11.  
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VHS Südlicher Breisgau e. V. 
In folgenden Kursen sind noch Plätze frei:  
Italienisch für Grundschulkinder 
Adriana Perske 
Die Kinder lernen während des Unterrichts an Hand von Liedern, Spielen, 
Zahlen, Farben, Tieren und unterhaltsamen Aktivitäten die italienische Spra-
che und Kultur kennen. Für Kinder ab 8 Jahre. 
409602 
Beginn: Samstag, 29.04.2023 10:00 – 11:30 Uhr, 4 Termine bis 20.05.2023, 
23,00 € 
Merzhausen, Hexentalschule, Unterrichtsraum 
Schauen Sie mal auf unsere website: https://vhs-bad-krozingen.de/Pro-
gramm 
Alle Kurse finden Sie unter: www.vhs-bad-krozingen.de.  
Anmeldung online, per Email oder bei: VHS Südlicher Breisgau e. V. – 
Außenstelle Hexental – Ines Haag, Rathaus Merzhausen, Friedhofweg 11, 
UG, Zimmer 3, 0761 40161-33, hexental@vhs-bad-krozingen.de, Öffnungs-
zeiten: Mi 15:00 bis 16:30 Uhr 

Hexentäler Monatsfahrt  

Die nächste Hexentäler Monatsfahrt findet am zweiten Mittwoch im Monat 
statt, Hexentäler Monatsfahrt am Mittwoch, 12. April (betreut von Hanne-
lore und Hermann Vonderstraß, Tel.: 0761 45667588). 
Eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren zu einer kulturellen Fahrt 
durch unsere schöne Heimat. 
Anmeldungen werden bis Dienstag, 11. April, 11:00 Uhr entgegengenom-
men.  
Fahrscheine können ab sofort im Rathaus Merzhausen, Zimmer 11, EG (Chris-
tine Schill) (Tel: 0761 40161-37) oder in den Rathäusern Sölden und Wittnau 
gekauft werden.  
Abfahrt: 
Sölden                        13.10 Uhr Bushaltestelle (Rathaus) 
Wittnau-Biezighofen   13:15 Uhr Bushaltestelle (Gasthaus Engel) 
Wittnau                      13.20 Uhr Achtung! Bushaltestelle “Alemannenstr.“ 
Au                              13.25 Uhr Bushaltestelle (Rathaus) 
Merzhausen                13:30 Uhr Bushaltestelle (Merzhausen Ortsmitte) 
Die Teilnehmer werden an die Haltestellen zurückgebracht. Fahrgäste aus 
Horben können an jeder beliebigen Haltestelle zusteigen. 
Gutscheine 
Gutscheine für die Hexentäler Monatsfahrt im Wert von 17,00 Euro können 
im Rathaus Merzhausen, Zimmer 11, EG, (Christine Schill) und in den Rathäu-
sern Sölden und Wittnau erworben werden. 

Landwirtschaft 

Jetzt den Lebensraum vieler Wildtiere mit ihren 
Jungen beachten  
Anpassen der Sport- und Freizeitaktivitäten in Feld, Wald und Wiese wäh-
rend der sogenannten Brut- und Setzzeit im Frühjahr 
Mit den wärmeren Temperaturen im Frühling zieht es die Menschen wieder 
verstärkt hinaus in die Natur. Wandern, Joggen, Radeln, Reiten den Hund 
Gassi führen: Die Aktivitäten sind vielfältig. Sie finden gewöhnlich bei Tage, 
aber auch in den ersten Monaten des Jahres in der Dämmerung oder nachts 
mit künstlichen Lichtquellen statt.  
Die Natur ist der natürliche Lebensraum für eine Vielzahl von Wildtieren wie 

Vögel, Schmetterlinge und Wildbienen ebenso wie von Hasen, Füchsen, 
Dachsen, Rehen und Wildschweinen. Der Frühling ist für die Tiere die Zeit der 
Fortpflanzung und Jungenaufzucht, auch Brut- und Setzzeit genannt. Vögel 
brüten, Dachse werfen, Hasen und Rehe setzen und Wildschweine frischen, 
kurz gesagt: Die heimische Natur verwandelt sich in eine große Kinderstu-
be. 
In den ersten Wochen ihres Lebens sind die meisten Jungtiere vollständig 
auf den Schutz und die Fürsorge ihrer Eltern angewiesen. Sie verlassen sich 
auf ihre Tarnung. Doch Hunde haben eine feine Nase und spüren Wildtiere 
schnell auf. Allein ein spielerisches Interesse des Hundes an einem Jungtier 
könnte für einen leisen, qualvollen Tod auschlaggebend sein, da die Mutter-
tiere ihren Nachwuchs danach oft nicht mehr annehmen.  
Und auch Freizeitsportler und beispielsweise digital ausgestattete Schatz-
sucher, die querfeldein über Wiesen und Felder oder durchs Gebüsch strei-
fen, bewirken Gleiches: Elterntiere flüchten und verbrauchen dabei viel Ener-
gie und Zeit, die dann für die Nahrungssuche und die Familienpflege fehlt. 
Die Jungen laufen Gefahr auszukühlen und sind Fressfeinden schutzlos aus-
gesetzt. Wildschweine hingegen verteidigen ihre Frischlinge und gehen zum 
Angriff über, was für Mensch und Hund lebensgefährlich werden kann. 
Es gilt also die Natur zu respektieren und sich entsprechend rücksichtsvoll 
zu verhalten. Das bedeutet, auf den Wegen bleiben, keine Querfeldein-
Aktionen während der Brut- und Setzzeit der Wildtiere zu unternehmen und 
auf nächtliche Freizeitaktivitäten mit künstlichen Lichtquellen in Feld und 
Wald zu verzichten. Gerade in der Abenddämmerung werden viele Wildtiere 
aktiv, und manche benötigen die Dunkelheit der Nacht, um vielen Gefahren 
zu entgehen.  
Hunde sind aus Rücksicht auf die Natur in der freien Landschaft an die Leine 
zu nehmen. Auftauchenden Wildtieren sollten Menschen mit freundlicher 
Aufmerksamkeit und Interesse begegnen und sich langsam aus dem Stö-
rungsbereich zurückziehen, sich zudem möglichst unauffällig verhalten und 
nur aus der Deckung heraus beobachten. 
Gefundene Jungtiere grundsätzlich nicht anfassen, da die Eltern ihre Jungen 
sonst eventuell wegen des menschlichen Geruches verstoßen. Es gilt, sich 
schnellstmöglich leise vom Fundort entfernen. Mit diesen Verhaltensweisen 
kann jeder einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt in unserer Land-
schaft leisten. 
Für Rückfragen und weitergehende Informationen stehen beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald das Kreisjagdamt unter der Telefonnummer 
0761 2187-3817 und der Fachbereich Naturschutz mit der Nummer 0761 
2187-4219 zur Verfügung. Per E-Mail auch an markus.fehrenbach@lkbh.de 
oder matthias.hollerbach@lkbh.de. 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Au erfolgen, soweit 
keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleitplänen), 
durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Au unter 
www.au-hexental.de. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde Au während der Öff-
nungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kostenerstattung 
auch als Ausdruck zu erhalten. 

Amtliche Nachrichten 

 

Öffentliche Gemeinderatssitzung des Gemeinde-
rates Au 
Am Donnerstag, den 20. April 2023, findet ab 18:30 Uhr in Raum 2 des 
Bürgerhauses Au, Dorfstr. 29, 79280 Au die nächste öffentliche Gemeinde-
ratssitzung statt. Die vorläufige Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:  
          -    Frageviertelstunde 
          -    Starkregenrisikomanagement der Gemeinde Au 
    Vorstellung des Handlungskonzepts 

          -    Schöffenwahl 2023 für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 
    Aufstellung von Vorschlagslisten durch die Gemeinde Au 

          -    Verschiedenes 
Die endgültige Tagesordnung wird auf der Homepage der Gemeinde unter 
https://www.au-hexental.de/startseite bereitgestellt. 
Die Bevölkerung ist zur Sitzung schon jetzt herzlich eingeladen. 

Wechsel im Rathaus Au 
Nach über 46 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 38 Jahre in Au, konnte 
Bürgermeister Jörg Kindel dieser Tage Hauptamtsleiterin Juliane Lorenz in 
den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Sie arbeitete seit 1. Mai 
1985 bei der Gemeinde Au, seit 1. Januar 2004 in der Funktion als Haupt-
amtsleiterin. In seinen Dankesworten skizzierte Jörg Kindel den Weg von 
Juliane Lorenz im öffentlichen Dienst und wie sie den Wandel im Rathaus 
vom Büro, früher ausgestattet mit Schreibmaschine, bis heute mit computer-
gestützten Anwenderprogrammen, sowie die Veränderungen im Ort selbst, 
zum Beispiel in der Ortsmitte mit dem Bau des Bürgerhauses mit der Kin-
dertagesstätte, den Vereins- und Jugendräumen oder die Sanierung der Brü-
cken, begleitet hat. 
Bürgermeister Jörg Kindel dankte ihr im Namen der Bürgerschaft, des 
Gemeinderates und der Kolleginnen und Kollegen für ihre gute und wertvol-
le, bei der Gemeinde Au geleistete Arbeit und wünscht ihr für die Zukunft 
alles Gute. 
Als Nachfolgerin begrüßt Jörg Kindel die neue Hauptamtsleiterin, Viktoria 
Betger, die seit dem 1. März 2023 bei der Gemeinde Au arbeitet. Sie hat ihr 
Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl mit dem 
Bachelor abgeschlossen. Zu den Schwerpunkten in der Praxisphase ihres 
Studiums gehörte die Arbeit in mehreren kleinen Gemeinden, was unter 
anderem Motivation war, sich in Au zu bewerben.  
Jörg Kindel und das Team in Au und Wittnau freuen sich über die junge Ver-
stärkung und heißen Frau Betger herzlich willkommen.  

Zwei Gemeinden – zwei Rathäuser – eine Ver-
waltung 

Die Gemeinden Au und Wittnau verbindet eine Jahrzehnte dauernde Zusam-
menarbeit und intensive Nachbarschaft. Es gab schon immer ortsübergrei-
fende Zusammenschlüsse auf Gemeinde- und Vereinsebene. Seit 2018 
haben beide Orte einen gemeinsamen Bürgermeister. 
Mit den Beschlüssen in Wittnau am 20. März 2023 und in Au am 23. März 
2023 über den Abschluss eines Vertrages zur Interkommunalen Zusammen-
arbeit haben die Gemeinderäte die Weichen dafür gestellt, dass wir, als Ver-
waltung der Gemeinden Au und Wittnau, einen nächsten Schritt bei der 
Zusammenarbeit gehen können, um diese weiter zu vertiefen. Wir tun dies 
im Sinne unserer Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die aus der 
gemeinsamen Erledigung von Aufgaben wichtige Vorteile gewinnen: 

Mehr Service, dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Au und Witt-n

nau in beiden Rathäusern ihre Anliegen vortragen können.  
Steigerung der rechtlichen und fachlichen Sicherheit. n

Effizienz durch eine Neustrukturierung gemeindeübergreifender Fach-n

bereiche. 
Sicherung/Verbesserung der Urlaubs- und Krankheitsvertretung n

Eine Übersicht über die Verwaltungsbereiche und deren Ansprechpartner 
sowie die künftigen Öffnungszeiten der Rathäuser können Sie dem beilie-
genden Flyer entnehmen. 

Die Gemeinde Au sucht dringend Wohnraum für 
Geflüchtete verschiedener Nationen 
Nach einem Jahr kriegerischer Auseinandersetzung durch Russland gegen 
die Ukraine kommen immer mehr Flüchtlingen in Deutschland an. Das Land 
und die Landkreise bemühen sich um eine schnelle Unterbringung und Ver-
sorgung dieser Flüchtenden. 
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat die Gemeinden erneut ein-

Rathaus Au und Rathaus Wittnau  
Geänderte Öffnungszeiten während  
der Osterferien 

Während der Osterferien haben wir die Öffnungszeiten der Rathäuser Au 
und Wittnau wieder etwas reduziert.  
In dringenden Fällen ist eine telefonische Terminvereinbarung möglich.  
(Au: Tel. 0761 4013990 und Wittnau: Tel. 0761 4564790) 
Öffnungszeiten  
Vom 06.04.2023 bis 14.04.2023 
Au: Mo., Di., Do. und Fr. von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Wittnau: Mo., Mi., Do. und Fr. von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Dienstags ist das Rathaus Wittnau und mittwochs das Rathaus Au 
generell geschlossen und nur per E-Mail erreichbar unter  
gemeinde@au-hexental.de oder gemeinde@wittnau.de 
Ab 17.04.2023 sind wir wieder zu den bekannten Öffnungszeiten 
erreichbar.  
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen unseren Bürgerinnen 
und Bürgern schöne Osterferien. 
Gemeindeverwaltungen Au und Wittnau 

Nachrichten aus AU GEMEINDE AU 
www.au-hexental.de 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de

Dorfstraße 25 
79280 Au 
Tel.: 0761 401399-0
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dringlich darauf hingewiesen, dass neben den Zuteilungsquoten für die 
Geflüchteten aus der Ukraine auch zusätzlich immer noch die Zuteilungsquo-
te für die Gruppe der Asylbewerber anderer Nationen existiert. Somit erhöht 
sich automatisch die Quote derer, die in der Gemeinde aufgenommen wer-
den müssen. Für alle diese Personen benötigt die Gemeinde Au zusätzlichen 
Wohnraum.  
Wir sind daher erneut auf der Suche nach geeigneten Wohnungen. 
Sollten sie abgeschlossene Wohneinheiten zur Verfügung stellen können, 

bitten wir sie dringend, sich bei uns zu melden. Der Vertragspartner bei 
einem Mietverhältnis ist die Gemeinde Au  
Ihre Unterstützung ist für uns sehr wertvoll und hilft den Geflüchteten in 
ihrer jetzigen Lage.  
Auf Rückmeldungen freuen sich als Ansprechpartner in der Gemeindever-
waltung Frau Betger und Frau Zähringer 0761 4013990 oder per Mail unter 
gemeinde@au-hexental.de. 
Ihre Gemeindeverwaltung Au 

Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Horben erfolgen, soweit 
keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleitplänen), 
durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Horben unter 
www.horben.de in der Rubrik „Rathaus & Bürgerservice“ unter „Bekannt-
machungen“. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. 
Die öffentlichen Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde Hor-
ben  
während der Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen 
Kostenerstattung auch als Ausdruck zu erhalten. 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung des Entwurfs zur  
1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Heubuck“ sowie 

der 1. Änderung der örtlichen Bauvorschriften „Heubuck“  
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Horben hat am 14. März 2023 in öffentlicher 
Sitzung aufgrund von § 2 Abs.1 BauGB beschlossen, die 1. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans „Heubuck“ sowie die 1. Änderung der ört-
lichen Bauvorschriften „Heubuck“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufzustellen. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf 
der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans sowie den Entwurf 
der 1. Änderung der örtlichen Bauvorschriften „Heubuck“ gebilligt und 
beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
Ziele und Zwecke der Planung 
Der Bebauungsplan „Heubuck“ wurde am 21. Juli 2009 als Satzung beschlos-
sen und trat am 1. September 2009 in Kraft. Dieser Plan wurde mit dem 
wesentlichen Ziel aufgestellt, dem damals dringenden Bedarf an Wohnraum 
gerecht zu werden. 
Das inzwischen vollständig aufgesiedelte Wohngebiet liegt in zentraler Lage 
unmittelbar nördlich der Ortsmitte mit dem Rathaus, der Grundschule/Kin-
dergarten sowie der Gemeinschaftshalle und weist somit ein großes Stand-
ortpotential auf. 
Zwischen diesem Wohngebiet und der bestehenden Grundschule besteht 
eine Freifläche, welche im Bebauungsplan als Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung „Spielplatz“ planungsrechtlich gesichert ist. 
Die Erschließung des Gesamtgebiets erfolgt unmittelbar von der Dorfstraße 
über zwei verkehrsberuhigte Ringstraßen und ist somit an das öffentliche 
Verkehrsnetz der Gemeinde Horben in idealer Weise angebunden. 
Aufgrund der räumlichen Enge sowohl in der bestehenden Grundschule als 
auch im Kindergarten sowie erheblichen Mängeln insbesondere beim Brand-
schutz, besteht schon seit Jahren dringender Handlungsbedarf. Gelöst wurde 
das Problem bisher durch Provisorien in der Form, dass Kindergartenkinder 
teilweise in der benachbarten Schule untergebracht werden und die Schul-
kindbetreuung teilweise in den Fluren stattfindet. Diese nicht haltbare Situa-

tion wurde bereits mehrfach vom Schulamt, dem Gesundheitsamt und dem 
Kommunalverband für Jugend und Soziales angemahnt. 
Um diesen Missstand zu beheben, soll nun neben der geplanten Schulerwei-
terung ein neuer Kindergarten mit entsprechenden Freiflächen an der Dorf-
straße entstehen. Miteinbezogen in den Änderungsbereich wird eine öffent-
liche Spielzone und neuer öffentlicher Fußweg als Verbindung vom nördlich 
gelegenen Wohngebiet zur Schule. 
Zur planungsrechtlichen Sicherung dieses Vorhabens wird es notwendig, den 
bestehenden Bebauungsplan „Heubuck“ für den maßgebenden Bereich zu 
ändern bzw. zu erweitern. 
Zusammenfassend ergeben sich folgende Einzelziele: 

Erstellung eines neuen Kindergartens für die Kinder von Horben in zen-n

traler Lage 
Ökonomische Erschließung über die bestehende Dorfstraße n

Festsetzung von gestalterischen Leitlinien unter Berücksichtigung der n

umgebenden Bestandsbebauung 
Regelungen zur Sicherung und Gestaltung von Grünbereichen und zum n

Klimaschutz 
Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange n

Der Änderungs- bzw. Erweiterungsbereich ist Teil des bestehenden Bebau-
ungsplans „Heubuck“ und liegt im bebauten Innenbereich von Horben. 
Dieser wird begrenzt:  
Im Norden durch die Straße „Franz-Sigel-Weg“ (Flst. Nr. 185/8) 
Im Osten durch die Straße K 4955 (Flst. Nr.8/11) 
Im Süden durch das Schulareal (Flst. Nr. 15 Teil) und im Westen durch das 
Schulareal (Flst. Nr. 15 Teil) und Grünflächen (Flst. Nr. 185 Teil) 
Die genaue Abgrenzung ist folgendem Lageplan mit Stand vom 14. März 
2023 zu entnehmen. 

 
Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Heubuck“ wird im 

Nachrichten aus HORBEN GEMEINDE HORBEN 
www.horben.de 
gemeinde@horben.de

Dorfstraße 2 
79289 Horben 
Tel.: 0761 211698-0
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beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenent-
wicklung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Der Entwurf der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Heu-
buck sowie die 1. Änderung der örtlichen Bauvorschriften „Heubuck“ wird 
mit Begründung sowie Fachgutachten (Umweltbeitrag mit grünordnerischen 
Festsetzungen und spezielle artenschutzrechtliche Prüfung-Relevanzprü-
fung) vom 

17. April 2023 bis einschließlich 19. Mai 2023 (Auslegungsfrist) 
im Rathaus der Gemeinde Horben, Hauptverwaltung, Dorfstraße 2; 79289 
Horben, zur Einsichtnahme wie folgt öffentlich ausgelegt: 
Montag und Donnerstag 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr,  
Mittwoch 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Ergänzend können weitere Termine vereinbart werden. 
Zur gleichen Zeit findet die öffentliche Auslegung beim Sitz der Verwaltungs-
gemeinschaft Hexental, im Rathaus der Gemeinde Merzhausen, Friedhofweg 
11, 79249 Merzhausen, 1. OG, vor Zimmer 31, zu folgenden Zeiten statt: 
Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr, 
Montag, Dienstag, Donnerstag 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Mittwoch zusätzlich vormittags von 07:30 Uhr bis 12:15 Uhr und 14:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr 
Fragen zu den Planunterlagen können zu den vorgegebenen Zeiten auch 
telefonisch unter Tel.Nr. 40161-54 gestellt werden. 
Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde unter 
https://gemeinde.horben.de/de/bekanntmachungen/ eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist können – schriftlich oder telefonisch zur Nie-

derschrift – Stellungnahmen bei der Verwaltung der Gemeinde Horben, Dorf-
straße 2; 79289 Horben oder bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, 
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen abgegeben werden. Zusätzlich können 
diese in digitaler Form per Email (gemeinde@horben.de oder 
gemeinde@merzhausen.de) eingereicht werden. 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die 
Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung der 1. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans und der 1. Änderung der örtlichen Bauvor-
schriften „Heubuck“ unberücksichtigt bleiben können 
Horben, den 6. April 2023 
Dr. Benjamin Bröcker – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

Ergebnis der zuletzt stattgefundenen Geschwin-
digkeitsmessung in Horben 
Datum: 26.02.2023 
Zul. Höchstgeschwindigkeit: 60 
Messpunkt: Schauinslandstraße 
Einsatzzeit: 7:46 bis 9:11 Uhr 
Gemessene Fahrzeuge: 43 
Beanstandungen: - 
Höchstgeschwindigkeit: -

Nachrichten aus MERZHAUSEN GEMEINDE MERZHAUSEN  
www.merzhausen.de 
gemeinde@merzhausen.de

Friedhofweg 11 
79249 Merzhausen 
Tel.: 0761 40161-0

Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Merzhausen erfolgen, 
soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleit-
plänen), durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Merz-
hausen unter https://www.merzhausen.de/rathaus-service/aktuelles/
oeffentliche-bekanntmachungen/aktuelle-oeffentliche-bekanntmachungen. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde Merzhausen während 
der Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kosten-
erstattung auch als Ausdruck zu erhalten. 

Amtliche Nachrichten 

Arbeitsgruppe zu einer möglichen Parkregelung 
im Bereich Becherwald 

Nachdem im Bebauungsplan „Becherwald“ die Stellplatzfrage auf dem Pri-
vatgrundstück langfristig entschieden wurde, kann nun mit den Anwohnern 
diskutiert werden, ob und ggfs. welche Parkregelungen kurzfristig im öffent-
lichen Verkehrsraum gewünscht sind. Die Anwohner, die Interesse an der 
Ausarbeitung einer möglichen Parkregelung haben, können sich in einer 
Arbeitsgruppe mit einbringen. Hierfür melden Sie sich bitte bis zum 14. April 
2023 bei Ordnungsamtsleiterin Verena Haas, E-Mail haas@merzhausen.de. 

 

Sprechstunde des Bürgermeisters 

Die nächste Sprechstunde mit Bürgermeister Dr. Christian Ante findet am  

Mittwoch, 19. April 2023 ab 17:00 Uhr statt.  

Sie können hierzu entweder persönlich im Rathaus Merzhausen, Zimmer 26 
(OG) vorbeikommen oder einen Rückruf anmelden. Bitte wählen Sie hierzu 
die Rufnummer 0761 40161-48.  

Grundsätzlich können jede Bürgerin und jeder Bürger direkt mit dem  
Bürgermeister ihre Angelegenheiten besprechen. Der Zeitumfang sollte aus 
Rücksicht auf die weiteren Interessenten der Sprechstunde nicht länger als 
20 Minuten betragen.  

Wiedervermietungsprämie für die Wohnun-
gen, die nach mindestens sechsmonatigem  

Leerstand „wiedervermietet“ werden 
Sind Sie Eigentümer einer Wohnung in Merzhausen? Stand oder 
steht diese seit mindestens sechs Monaten leer und wird oder soll 
wieder vermietet werden? Die Gemeinde Merzhausen honoriert die 
Wiedervermietung unter bestimmten Voraussetzungen durch einen 
finanziellen Bonus.  
Bei Interesse wenden Sie sich an Frau Heinelt im Bauamt Merzhau-
sen (OG im Rathaus, Zimmer 30, Tel. 0761 40161-31, E-Mail:  
heinelt@merzhausen.de)
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Fußwegsanierung  
Der Fußweg von der Reinhard-Booz-Straße zur Becherwaldstraße wurde vom 
Bauhof Merzhausen saniert. Die Sanierungskosten belaufen sich auf ca. 
13.000 Euro. Die Sanierung durch eine externe Firma hätte ca. 10.000 Euro 
mehr gekostet. Die Gemeinde bedankt sich ganz herzlich beim Bauhof und 
dessen Mitarbeitern.  

 
Vor der Sanierung                                  Nach der Sanierung 

Zur aktuellen Situation in der Merzhauser  
Kinderbetreuungslandschaft  
Fachkräftemangel wirkt Ausbauanstrengungen entgegen 
Seit vielen Jahren baut die Gemeinde Merzhausen mit hohem finanziellen 
Aufwand kontinuierlich die Angebote in der Kinderbetreuung sowohl in 
quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht aus. So wurde zum 1. März 
2023 eine zusätzliche Gruppe mit 15 Plätzen in Altersmischung beim neu 
gegründeten Waldkindergarten „Zwetschgenkinder“ in Betrieb genommen 
und im April folgt eine weitere Gruppe für zehn Kleinkinder bei der Kinder-
krippe „Plumperquatsch“. Darüber hinaus sind derzeit auch neue Plätze in 
der Kindertagesbetreuung in Planung. 
Leider macht jedoch die derzeit schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt 
trotz guter räumlicher Voraussetzungen auch nicht vor Merzhausen Halt, so 
dass manche Betreuungskapazitäten aufgrund personeller Engpässe nicht 
ausgeschöpft werden können. Dies macht leider auch Gruppenschließungen 
unumgänglich, wie sie aktuell in der katholischen Kita St. Gallus erfolgen 
musste.  
Die Gemeinde ist jedoch sowohl mit den freien als auch kirchlichen Trägern 
im regen Austausch und versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unter-
stützen und gemeinsame Konzepte zu erarbeiten, um die schwierige Situa-
tion zu entspannen.  
So wurden mit der Trägervertreterin, der Leiterin und Personalvertreterinnen 
der katholischen Kita verschiedene Maßnahmen zur Bewältigung der Situa-
tion besprochen. Demzufolge werden dort aktuell keine Kinder unter drei 
Jahren mehr aufgenommen. Zunächst einmal erhalten nur die Eltern der bis 
Ende 2020 geborenen Kinder eine konkrete Zusage. Bis auf Geschwisterkin-
der werden derzeit keine Ganztagsplätze mehr vergeben, alle anderen Neu-
aufnahmen erhalten eine Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten ange-
boten. An der Zielsetzung, möglichst zeitnah wieder Ganztagsplätze und vier 
Gruppen anbieten zu können, wird weiter festgehalten und dementspre-
chende Anstrengungen unternommen, neues Personal zu gewinnen. Hier 
scheinen sich auch schon positive Resultate abzuzeichnen. In diesem Zusam-
menhang ist ein wertschätzender Umgang insbesondere gegenüber dem 
Personal bzw. den Einrichtungsleitungen wichtig, da gerade diese ver-
suchen, unter Ausschöpfung aller Sonderregelungen, den Betrieb für mög-
lichst viele Kinder aufrecht zu erhalten und daher mehrfach belastet sind. 
Demzufolge sollten alle Beteiligten gut miteinander umgehen. 
Die nächsten Jahre werden wohl leider sowohl für die Kleinkind- und Kinder-
gartenbetreuung als auch im Schulbereich aufgrund des Fachkräftemangels 
anspruchsvoll bleiben. Um die Betreuungsbedarfe künftig noch besser 
erkennen und entsprechend reagieren zu können, ist derzeit ein zentrales 
elektronisches Vormerkverfahren für sämtliche Merzhauser Kinderbetreu-
ungseinrichtungen in Vorbereitung.  

Sanierung der „Alten Straße“ abgeschlossen  
Strecke für langsamen Fuß- und Radverkehr ausgebaut 
Der Sanierungsabschnitt der „Alten Straße“ zwischen den Gemeinden Au 
und Merzhausen konnte nach rund viermonatiger Bauzeit rechtzeitig zum 
Beginn der Sanierung der Landesstraße L122 fertiggestellt und für den Fuß- 
und Radverkehr freigegeben werden. Die Ausbaulänge des Sanierungs-
abschnitts der „Alten Straße“ beträgt ca. 310 m bei einer Ausbaubreite von 
ca. 3,10 m. Weiter war auf einer Länge von ca. 90 m eine Grabenherstellung 
erforderlich. Die hierfür vom Gemeinderat im Haushalt eingestellten Mittel 
belaufen sich auf 280.000 Euro.  
Das gelungene Projekt wurde am Freitag, 31. März 2023 im Rahmen einer 
offiziellen Einweihung gemeinsam mit den beiden Bürgermeistern der 
Gemeinden Merzhausen und Au, Christian Ante und Jörg Kindel, Vertreter des 
Gemeinderates Merzhausen sowie des Planungsbüros Raupach & Stang-
wald, der Firma Vogel-Bau, des Bauhofes und der Verwaltung Merzhausen 
der Öffentlichkeit übergeben.  

 
(Foto: Bernd Schmid, Bauamt Merzhausen) 
Die Ausschreibung der öffentlichen Straßenarbeiten der Gemeinde wurde 
nach vorheriger Abstimmung mit privaten Angleichungsarbeiten im Zusam-
menhang mit der Außenanlagengestaltung des sich im Bau befindlichen 
neuen Vereinsheimes ergänzt, weshalb auch Vertreter des VfR Merzhausen 
eingeladen wurden und anwesend waren.  
Die Sperrung der „Alten Straße“ machte während der Baumaßnahme eine 
Umleitung des Fuß- und Radverkehrs über bzw. entlang der Landesstraße L 
122 notwendig. Gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde konnten hier-
bei für die zusätzliche Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer während der Bau-
phase verschiedene Verkehrsregelungen zum Schutz der Rad- und Fußgän-
ger, insbesondere auch der Schulkinder festgesetzt werden.  

Verkehrsberuhigende Maßnahmen erforderlich – Schneller Radverkehr 
soll an die Landesstraße 
Bei dem sanierten Streckenabschnitt handelt es sich um einen gemein-
samen Fuß- und Radweg, bei dem es in den vergangenen Jahren immer wie-
der zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern gekommen ist. 
Grund war in erster Linie vielfach die hohe Geschwindigkeit von Radfahrern 
und fehlende gegenseitige Rücksichtnahme. Neben Radfahrern im Schul- 
und Berufsverkehr wird die „Alte Straße“ auch als Fußweg durch Auer Kinder 
in die Grundschule Merzhausen, sowie für Spaziergänge ins Grüne, insbeson-
dere durch ältere Menschen genutzt. Hinzu kam in den letzten Jahren, dass 
der Mountainbike-Hexentrail vom Illenberg kommend oberhalb des Sport-
platzes Merzhausen endet und somit zusätzlich sportliche Radfahrer auf die 
„Alte Straße“ bringt. Zu berücksichtigen ist auch und das ist vielen Verkehrs-
teilnehmern nicht bewusst, dass der sanierte Außerortsabschnitt in der 
nördlichen Verlängerung in einen verkehrsberuhigten Bereich der „Alten 
Straße“ mündet, in welchem rechtlich Schrittgeschwindigkeit gilt.  
Durch die Installation von Umlaufbügeln, welche allen Verkehrsteilnehmern 
weiterhin die Nutzung der „Alten Straße“ für ihre Bedürfnisse gewährleistet, 
soll die notwendige Reduzierung der Geschwindigkeit erreicht werden. Die 
Bügel haben einen gesetzlich vorgeschriebenen Abstand von 2,0 Metern, so 
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dass diese mit entsprechend reduzierter Geschwindigkeit gut zu passieren 
sind. Die Standorte der Umlaufbügel wurden bewusst gewählt, um einer-
seits den Hexentrail-Nutzern direkt die Abfahrt über das VfR-Gelände in Rich-
tung Landesstraße zu ermöglichen und andererseits die Geschwindigkeit 
kurz vor Einfahrt in den verkehrsberuhigten Bereich in Merzhausen noch ein-
mal etwas zu drosseln.  

Der schnelle Radverkehr soll nicht über die „Alte Straße“, sondern langfristig 
entlang der Hexentalstraße L 122 geführt werden. Ein leider bislang erfolg-
loser Versuch der Gemeinde Merzhausen war, östlich entlang der neu zu 
sanierenden Landesstraße einen Radfahrschutzstreifen für den schnellen 
Radfahrer installieren zu können. Diese Option scheiterte jedoch bislang an 
den rechtlichen Rahmenbedingungen und wurde der Gemeinde von überge-
ordneter Seite abgelehnt. Daher strebt man nun einen ordentlichen Radweg 
auf der Ostseite der Landesstraße an, dessen Umsetzung durch das Land 
Baden-Württemberg jedoch anspruchsvoller sein wird.  

Abschließend geht die Gemeinde davon aus, dass mit dem sanierten Stre-
ckenabschnitt, vor allem auch während der aktuell laufenden Sanierung der 
Landesstraße, sowohl für Fußgänger als auch Radfahrer eine gute und siche-
re Verbindung zwischen den Gemeinden Au und Merzhausen geschaffen 
wurde. Gleichwohl bitten darüber hinaus alle Verkehrsteilnehmer, wie als 
Grundregel in der Straßenverkehrsordnung gefordert, weiterhin um gegen-
seitige Rücksichtnahme.  

Ehemaliger Reitplatz wird wieder begrünt 

Für die Sanierung der Landesstraße ist eine Baustelleneinrichtung für die 
ausführende Firma Pontiggia notwendig, welche sich um einen entspre-
chenden Platz bei verschiedenen Grundstückseigentümern bemüht hat. In 
Ermangelung verfügbarer freier Flächen haben sich letztendlich die Eigentü-
mer des ehemaligen Reitplatzes gegenüber des FORUM bereit erklärt, für die 
Dauer der Baumaßnahme die Fläche der Baufirma zur Verfügung zu stellen. 
In diesem Zusammenhang musste der vorhandene Baumbestand innerhalb 
der gesetzlichen Frist gefällt werden, um den Platz überhaupt gefahrfrei nut-
zen zu können. Dies wird gemeindeseits zwar bedauert, ist jedoch rechtlich 
zulässig und faktisch unumgänglich zur Durchführung der über zwei Jahre 
dauernden Baumaßnahme. 
Umso wichtiger ist es, wie im Nachgang der Baumaßnahme die Fläche 
gestaltet wird. Die im Zuge der Sanierung der Landesstraße vorübergehend 
eingerichtete Baustelleneinrichtung ist nach § 50 Landesbauordnung verfah-
rensfrei, ebenso wie die Abgrabungen bis 2 m Tiefe. Nach Abschluss der 
Bauarbeiten erfolgt jedoch der Rückbau. Die Fläche wird im Nachgang 
gemäß Bebauungsplan wieder gärtnerisch gestaltet. 

Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Sölden erfolgen, soweit 
keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleitplänen), 
durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Sölden unter 
https://www.soelden.de/rathaus-service/oeffentliche-bekanntmachung/
oeffentliche-bekanntmachung. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der 
Bereitstellung. Die öffentlichen Bekanntmachungen können im Rathaus der 
Gemeinde Sölden während der Öffnungszeiten kostenlos eingesehen wer-
den und sind gegen Kostenerstattung auch als Ausdruck zu erhalten. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Amtliche Nachrichten 

Unterbringung von Flüchtlingen 

Die Situation in der Ukraine hält weiterhin an. Immer noch sind Millionen 
Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Auf allen Ebnen beim Land, in den 
Landkreisen, Städten und Gemeinden werden Vorkehrungen getroffen, 
damit eine schnelle Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchten-
de aus der Ukraine möglich ist.  
Der Landkreis teilte den Gemeinden mit, dass neben den Zuteilungsquoten 
für die Flüchtenden aus der Ukraine zusätzlich eine Zuteilungsquote für die 
Gruppe der Asylbewerber existiert, welche auf die einzelnen Gemeinden 
verteilt werden, die letztlich für eine endgültige Unterbringung der Personen 
sorgen müssen. Hierfür benötigt die Gemeinde Sölden zusätzlichen Wohn-
raum. Die Mietkosten werden über die Gemeinde sichergestellt.  
Wenn Sie Flüchtlinge als Mieter aufnehmen können oder der Gemeinde zur 
Unterbringung von Flüchtlingen eine abgeschlossene Wohnung vermieten 

können, melden Sie sich bitte im Rathaus (Frau Schill, Tel.: 13780-12 oder 
schill@soelden.de) Herzlichen Dank. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Gefahr durch freilaufende Hunde für den Nach-
wuchs heimischer Tiere 
Für den Hund ist es ein Riesenspaß: Das freie Herumstöbern in den Wiesen, 
das Entdecken interessanter Gerüche auf dem Waldboden und das Herum-
tollen in der Natur. Doch für die heimischen wildlebenden Tierarten ist dies 
Stress pur – besonders während der Brut- und Setzzeit. 
Werden Vögel beim Brüten oder auch Rehe oder Feldhasen bei der Aufzucht 
ihres Nachwuchses von freilaufenden Hunden gestört, kann dies dazu füh-
ren, dass die Vögel ihre Nester aufgeben und Rehe und Hasen ihren Nach-
wuchs verlassen. Besonders betroffen sind die am Boden brütenden hei-
mischen Vögel.  
Bei mehrfachen Störungen kann es passieren, dass diese Nester in den 
nächsten Jahren als Brut- oder Setzplatz gemieden werden, und unsere 
Bestände an heimischen Vögeln weiter abnehmen.  
Um diese nachhaltigen Folgen zu vermeiden, bitten wir alle Hundehalt, ihre 
Hunde soweit es geht an der Leine zu führen.  
Ihre Gemeindeverwaltung 

Parken auf Geh- und Fahrradwegen 

Das Parken auf Gehwegen sowie auf Fahrradwegen ist grundsätzlich ver-
boten.  
Ausschließlich dort, wo es ausdrücklich durch Verkehrszeichen oder Park-
markierungen erlaubt ist, darf auf Gehwegen bzw. Fahrradwegen geparkt 
werden.  
Ansonsten ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren.  
Gehwege sowie Fahrradwege gelten als einziger Schutzraum für die 
schwächsten Verkehrsteilnehmer, wie die Fußgänger und vor allem Kinder. 

Nachrichten aus SÖLDEN GEMEINDE SÖLDEN 
www.soelden.de 
gemeinde@soelden.de

Staufener Str. 4 
79294 Sölden 
Tel.: 0761 13780-0
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Auch Rollstuhlfahrer und Kinderwägen benötigen entsprechende Gehweg-
flächen, die ihnen nicht durch Gehwegparker entzogen werden dürfen. Auch 
Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen zudem den Gehweg 
benutzen, sofern kein Radweg vorhanden ist.  
Parken auf der Fahrbahn macht den Verkehr langsamer und damit sicherer. 
Etwaige Halte- und Parkverbote sind allerdings zu befolgen, weil sie aus 
Gründen der Verkehrssicherheit angeordnet sind.  
Wir bitten um Beachtung.  
Ihre Gemeindeverwaltung 

Interessensbekundung an freiwerdenden  
Wohnungen im Wohnprojekt Dorfstr. 14 

2018 entstand auf dem Grundstück des ehemaligen Bauhofs in der Dorfstra-
ße 14 ein Wohnprojekt mit 8 barrierefreien Wohnungen. Die Gemeinde Söl-
den hat sich beim Verkauf dieses Grundstücks die Belegungsrechte an den 
Mietswohnungen gesichert, so dass bei freiwerden einer barrierefreien 
Mietwohnungen die Gemeinde gegenüber dem Eigentümer ein Vorschlags-
recht hat. Derzeit sind alle Wohnungen belegt.  
Aufgrund von Anfragen hat die Gemeinde eine Warteliste erstellt, in der sich 
Interessenten an frei werdenden barrierefreien Wohnungen im Wohnprojekt 
Dorfstraße 14 eintragen lassen können. Bewerben können sich Einwohner 
aus Sölden, die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder mindestens zu 50 
% schwerbehindert sind oder für die eine Pflegestufe festgestellt wurde.  

Nähere Informationen wie das Exposé des Bauherren, die Vergabekriterien 
etc. sowie das Bewerbungsformular für die Warteliste finden Sie auf der 
Startseite unserer Homepage: www.soelden.de. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Einwohnerversammlung 

Am Freitag, dem 21.04.2023 findet um 19:00 Uhr in der Saalenberghalle 
eine Einwohnerversammlung statt. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich ein-
geladen. Eine gesonderte Einladung ist diesem Mitteilungsblatt beigefügt 
und unter https://www.soelden.de/rathaus-service/oeffentliche-bekannt-
machung/oeffentliche-bekanntmachung veröffentlicht. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Jubilare 

Unsere Glückwünsche gelten: 

Silvia Kern zum 70. Geburtstag am 16.04.2023 

Die Gemeinde Sölden gratuliert den Jubilaren herzlich und auch denen, die 
hier nicht genannt werden möchten und wünscht weiterhin viel Freude, 
Gesundheit und Geborgenheit im Kreise der Familie und Freunde.

Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Wittnau erfolgen, soweit 
keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleitplänen), 
durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Wittnau unter 
https://www.wittnau.de/rathaus-service/aktuelles/oeffentliche-
bekanntmachungen. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstel-
lung. Die öffentlichen Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde 
Wittnau während der Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind 
gegen Kostenerstattung auch als Ausdruck zu erhalten. 

Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten der 5. Änderung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften „Ortsetter und Eck“ im beschleunigten Verfahren  

gem. § 13a BauGB 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wittnau hat am 20.03.2023 in 
öffentlicher Sitzung die im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB auf-
gestellte 5. Änderung des Bebauungsplans „Ortsetter und Eck“ und der ört-
lichen Bauvorschriften nach § 10 Abs. 1 BauGB jeweils als selbstständige 
Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:  

 

Die 5. Änderung des Bebauungsplans „Ortsetter und Eck“ und die örtli-
chen Bauvorschriften treten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB jeweils mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft. 
Die 5. Änderung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften kön-
nen einschließlich ihrer Begründung im Rathaus der Gemeinde Wittnau, 
Kirchweg 2 sowie bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental im Rathaus der 
Gemeinde Merzhausen, Friedhofweg 11, während der üblichen Dienststun-
den eingesehen werden. Jedermann kann die Bebauungsplanänderung, die 
örtlichen Bauvorschriften und ihre gemeinsame Begründung einsehen und 
Auskunft über ihren Inhalt verlangen.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungs-ansprüche, deren Leistung schriftlich beim Ent-
schädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über 

Nachrichten aus WITTNAU GEMEINDE WITTNAU 
www.wittnau.de 
gemeinde@wittnau.de

Kirchweg 2 
79299 Wittnau 
Tel.: 0761 456479-0
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das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich wer-
den demnach  

eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der 1.
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-2.
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-3.
gangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO BW 
oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn  

die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 1.
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen Gesetzwid-2.
rigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.  

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.  
Gemeinde Wittnau, den 06. April 2023 
Jörg Kindel – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

 

Notizen aus der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung am 20. März 2023 

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung, am 20. März 2023, wurden u.a. fol-
gende Tagesordnungspunkte behandelt: 
TOP:    Freiwillige Feuerwehr Wittnau – Bestätigung der Wahl und Bestel- 
           lung des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters 
Der Gemeinderat stimmte der Bestellung des Feuerwehrkommandanten, 
Herrn Ralf Waßmer, und seines Stellvertreters, Herrn Robert Kovács, gemäß 
§ 8 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg i.V.m. § 11 Feuerwehrsatzung der 
Gemeinde Wittnau zu. 
Nach der Beschlussfassung übergab Herr Bürgermeister Kindel die Bestel-
lungsurkunden an Ralf Waßmer und Robert Kovacs mit einem Händedruck 
und freute sich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
und dem Gemeinderat. 
TOP:    Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinde Au  
           und Wittnau zur Interkommunalen Zusammenarbeit – Beratung  
           und Beschlussfassung 
Der Gemeinderat stimmte einstimmig der vorgestellten öffentlich-recht-
lichen Vereinbarung zwischen den Gemeinden Au und Wittnau zur Interkom-
munalen Zusammenarbeit zu und beauftragte die beiden Bürgermeister-
Stellvertreter, Herrn Klaus Dieter Trescher und Frau Dr. Susanne Kreusel, die 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu unterzeichnen. 
TOP:    6. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemein- 
           schaft Hexental für die Bereiche „In den Haseln Ost“ und „Doh- 
           lenbrunnen“ in der Gemeinde Wittnau 
Der Gemeinderat Wittnau hat bei einer Enthaltung den Feststellungs-
beschluss für die 6. Änderung des Flächennutzungsplans als Empfehlung an 
die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, gefasst. 
TOP:    5. Änderung Bebauungsplan „Ortsetter und Eck“ und Erlass örtli- 
           cher Bauvorschriften für den Änderungsbereich – Beratung und  
           Beschlussfassung über die im Rahmen der Beteiligung eingegan- 
           genen Bedenken und Anregungen – Satzungsbeschluss gemäß  
           § 10 (1) BauGB 
Der Gemeinderat Wittnau stimmte bei einer Enthaltung der 5. Änderung des 
Bebauungsplans „Ortstetter und Eck“ und, die zusammen für den Ände-
rungsbereich erlassenen örtlichen Bauvorschriften, gemäß § 10 (1) BauGB, 
als jeweils eigenständige Satzung zu. 
TOP:    Ausbau der Straßenbeleuchtung und Stromversorgung im Ortsteil 
           Sandbühl mit Anschluss an das Schützenhaus von Wittnau – Bera- 
           tung und Beschlussfassung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau stimmte einvernehmlich den vor-
gestellten Planungen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung und der Neuver-
legung eines Hauptkabels im Ortsteil Sandbühl, mit Anschluss an das Schüt-
zenhaus von Wittnau, zu. Weiterhin wurde ED Netze mit der vorgestellten 
Erweiterung der Straßenbeleuchtung im „Sandbühl“, und der Leerrohver-
legung für den Breitbandausbau, gemäß den Angeboten vom 3. März 2023, 
beauftragt.  

Zwei Gemeinden – zwei Rathäuser – eine Ver-
waltung 
Die Gemeinden Au und Wittnau verbindet eine Jahrzehnte dauernde Zusam-
menarbeit und intensive Nachbarschaft. Es gab schon immer ortsübergrei-
fende Zusammenschlüsse auf Gemeinde- und Vereinsebene. Seit 2018 
haben beide Orte einen gemeinsamen Bürgermeister. 
Mit den Beschlüssen in Wittnau am 20. März 2023 und in Au am 23. März 
2023 über den Abschluss eines Vertrages zur Interkommunalen Zusammen-
arbeit haben die Gemeinderäte die Weichen dafür gestellt, dass wir, als Ver-
waltung der Gemeinden Au und Wittnau, einen nächsten Schritt bei der 
Zusammenarbeit gehen können, um diese weiter zu vertiefen. Wir tun dies 
im Sinne unserer Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die aus der 
gemeinsamen Erledigung von Aufgaben wichtige Vorteile gewinnen: 

Rathaus Au und Rathaus Wittnau  
Geänderte Öffnungszeiten während  
der Osterferien 

Während der Osterferien haben wir die Öffnungszeiten der Rathäuser Au 
und Wittnau wieder etwas reduziert.  
In dringenden Fällen ist eine telefonische Terminvereinbarung möglich.  
(Au: Tel. 0761 4013990 und Wittnau: Tel. 0761 4564790) 
Öffnungszeiten  
Vom 06.04.2023 bis 14.04.2023 
Au: Mo., Di., Do. und Fr. von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Wittnau: Mo., Mi., Do. und Fr. von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Dienstags ist das Rathaus Wittnau und mittwochs das Rathaus Au 
generell geschlossen und nur per E-Mail erreichbar unter  
gemeinde@au-hexental.de oder gemeinde@wittnau.de 
Ab 17.04.2023 sind wir wieder zu den bekannten Öffnungszeiten 
erreichbar.  
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen unseren Bürgerinnen 
und Bürgern schöne Osterferien. 
Gemeindeverwaltungen Au und Wittnau 
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Mehr Service, dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Au und Witt-n

nau in beiden Rathäusern ihre Anliegen vortragen können.  
Steigerung der rechtlichen und fachlichen Sicherheit. n

Effizienz durch eine Neustrukturierung gemeindeübergreifender Fach-n

bereiche. 
Sicherung/Verbesserung der Urlaubs- und Krankheitsvertretung n

Eine Übersicht über die Verwaltungsbereiche und deren Ansprechpartner 
sowie die künftigen Öffnungszeiten der Rathäuser können Sie dem beilie-
genden Flyer entnehmen. 

 

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
des Gemeinderates Wittnau 
Am Montag, den 17. April 2023, findet ab 18:00 Uhr in der Festhalle Gal-
lushaus die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Die vorläufige 
Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:  
        -    Frageviertelstunde 
        -    Bauanträge und Bauvoranfragen 
    Antrag auf Bauvorbescheid – Neubau eines Einfamilienhauses mit 

                Garage, Flst.Nr. 53/1 
        -    Starkregenrisikomanagement der Gemeinde Wittnau 
    Vorstellung des Handlungskonzepts 

        -    Schöffenwahl 2023 für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 
    Aufstellung von Vorschlagslisten durch die Gemeinde Wittnau 

        -    Unterhaltung der Straßen und Wege auf dem Gebiet der Gemeinde  
              Wittnau 
    Auftragsvergabe zur Teilsanierung der Verbindungsstraße zwi- 

                schen Wittnau und Ebringen 
        -    Verschiedenes 
Die endgültige Tagesordnung wird auf der Homepage der Gemeinde Wittnau 
unter https://www.wittnau.de/rathaus-service/gemeinderat/sitzungstermi-
ne bereitgestellt. 
Die Bevölkerung ist zur Sitzung schon jetzt herzlich eingeladen.

Verunreinigungen durch Hunde 
Beim Bürgermeisteramt häufen sich die Klagen, dass Hundehalter ihre 
Hunde zur Verrichtung ihrer Notdurft auf privaten Grundstücken, aber 
auch auf dem Spiel- und Sportplatz, frei laufen lassen.  
Zahlreiche Verunreinigungen durch Hundekot sind Anlass zu verständli-
chem, aber auch vermeidbarem Ärger.  
Jeder Hundehalter ist verpflichtet, Verschmutzungen, die durch  
seinen Hund entstanden sind, wieder zu beseitigen. Hierfür wurden 
sogenannte Dogstationen angeschafft und im Gemeindegebiet  
aufgestellt.  
Wir appellieren daher an die Vernunft aller Hundehalter. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Begegnungsstätte Merzhausen  
Kreativ – Hildegard-Haussmann-Haus, Mo. 10:00 bis 12:30 Uhr 
Leitung: Fr. Gudrun Kollnig, Tel. 40 84 33 
Tanzen – Kath. Pfarrzentrum, Mo. 15:00 bis 16:30 Uhr 
Leitung: Fr. Monika Maier, Tel. 44 54 64 
Fitness-Gymnastik – Kath. Pfarrzentrum, Di. 09:30 bis 10:30 Uhr 
Leitung: Fr. Thekla Tröscher, Tel. 07665 8565 
Gedächtnistraining – Hildegard-Haussmann-Haus, Mi. 10:00 bis 11:30 Uhr 
Leitung: Fr. Dorothea Kluckert, Tel. 0170 5535262 
Englisch – Johanneskirche, kl. Saal, Do. 10:00 bis 11:00 Uhr 
Leitung: Fr. Rosemary Heigl-Williams, Tel. 48 80 40 46 
Schwimmen – Bürgerbad, Fr. 10:00 bis 10:30 Uhr 
Leitung: Hr. Peter Kappus, Tel. 40 41 77 
Computer / Handy: Unterricht u. techn. Unterstützung 
Kath. Pfarrzentrum, Termine nach Absprache 
Leitung: Hr. Dr. Joachim Kopp, Tel. 40 84 56 (AB) 

Die Begegnungsstätte lädt ein zu einer attraktiven 
Tagesfahrt am Mittwoch, 21. Juni 2023 
09.20 h Abfahrt Hallenbad Merzhausen 
Fahrt nach Haslach i.Kinzigtal mit Besichtigung des Trachtenmuseums und 
historischer Altstadt. 
12.20 h kurze Fahrt nach Schnellingen mit Mittagessen in Mosers Blume 
14:00 h Besuch Schätzles Obsthof. Gelegenheit zum Einkauf von 
Obst, Gemüse, Kartoffeln und Schnäpsen 
14:30 h landschaftlich attraktive Weiterfahrt ins Brettental 
mit Kaffee und Kuchen in Traudel‘s Cafe ab 15:30 Uhr 
16:30 h Rückfahrt nach Merzhausen 
ca. 17:30 h Ankunft in Merzhausen 
Fahrtkosten (inclusive Eintritt Trachtenmuseum): 19,- (Teilnehmer Begeg-
nungsstätte) 25,- (Gäste), bei Besichtigung der Altstadt von Haslach 
(90minütige Führung) zusätzlich 4,- . 

Anmeldung / Rückfragen an Rosemary Heigl-Williams, 
Tel.: 0761 48804046 oder 0177 4689077,  
Email: Rosemary.Heigl-Williams@gmx.de 

DLRG-Ortsgruppe Hexental e.V. 
Mitgliederversammlung  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder, 
hiermit laden wir Sie recht herzlich ein zur Mitgliederversammlung 
am Freitag, den 12. Mai 2023 um 19.30 Uhr  im Bürgersaal, Rathaus 
Merzhausen 
Freunde und Gönner sind ebenfalls herzlich willkommen. 
Vorgesehene Tagesordnung 

Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Einladung, Wahl eines Pro-1.
tokollführers 
Totenehrung 2.
Bericht des 1. Vorsitzenden 3.
Bericht der Schriftführerin 4.
Bericht der Schatzmeisterin 5.
Bericht der Kassenprüfer 6.
Bericht der Ausbilder 7.
Bericht Öffentlichkeitsarbeit 8.
Ehrungen 9.
Entlastung des gesamten Vorstandes 10.
Neuwahl des gesamten Vorstandes 11.
Anpassung der Mitgliedsbeiträge 12.
Grußworte 13.
Ausblick und Termine 14.
Anträge und Verschiedenes 15.

Anträge können bis eine Woche vor der Versammlung dem 1. Vorsitzenden 
eingereicht werden. 

Vereins- und Gemeindeleben im Hexental
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Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 
Mit freundlichen Grüßen, Peter Kappus – 1.Vorsitzender 

Förderverein Bürgerhaus Au e. V. 
Einladung zur Jahreshauptversammlung  
Hiermit laden wir die Mitglieder des Fördervereins Bürgerhaus Au herzlich 
zur Jahreshauptversammlung 2023 ein. 
Termin: Dienstag, 18. April 2023, 19:00 Uhr, Zimmer 2/1. OG im Bürger-
haus. 
Tagesordnung: 

Begrüßung durch die 1. Vorsitzende 1.
Bericht des Kassenwarts 2.
Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 3.
Neuwahl Kassenprüfer 4.
Neuwahlen bzw. Bestätigung des momentanen Vorstands 5.
Geplante Anschaffungen 6.
Aktivitäten 7.
Verschiedenes 8.

Ulli Obrecht (1. Vorsitzende) 

Freizeit-Sportvereins Sölden 1982 e.V. 
Kursangebot des Yin und Yang Yoga vom 21.04. bis 27.07.2023 
In diesem Kurs werden Achtsamkeits- und Atemübungen mit Yoga kom-
biniert. 
Neben kraftvollen Yoga-Flows wird mit dem passiven Yin Yoga-Stil gearbei-
tet, welches unsere Bänder, Gelenke, faszialen 
Netzwerke und Knochen stärkt sowie unsere Beweglichkeit erhält. 
Yin Yoga hilft außerdem für eine vertiefte Selbstwahrnehmung, was uns aus-
geglichen macht, unsere Seele mit unserem Körper verbindet und sogar Blo-
ckaden lösen kann. 
Dieser Kurs eignet sich für Anfänger, aber auch für Yoga-Geübte, die das 
Hauptaugenmerk auf das innere Gleichgewicht legen möchten. 
TERMIN:            Freitag, 21.04. bis 27.07.2023 (Pfingstferien ausgenommen) 
                       09:30 bis 11:00 Uhr 
                       (Es darf am 21.04. kostenlos geschnuppert werden.) 
ORT:                 Saalenberghalle Sölden 
KOSTEN:           55 € für 9 Einheiten 
                       (Mitgliedschaft beim FSV Sölden ist Voraussetzung) 
ANMELDUNG:   Bis 14.04. an caro_dil@web.de 

Katholische öffentliche Bücherei Merzhausen:  
Änderung der Öffnungszeit 

Die Bücherei Merzhausen im katholischen Pfarrzentrum verkürzt donners-
tags die Öffnungszeit um eine halbe Stunde. Ab 20. April sind wir am Don-
nerstag bis 18:30 Uhr für Sie da. Die übrigen Zeiten bleiben unverändert: 
MO 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr | Donnerstag 16 bis 18:30 Uhr | jeden 2. 
Samstag im Monat 10 bis 12 Uhr 
Die Bücherei hält ein Angebot von rund 6.000 Medien unterschiedlicher Art 
bereit: Comics, Romane, DVDs, Spiele, Hörbücher, CDs…. und seit einiger Zeit 
haben wir auch „Tonies“. Die Ausleihe ist kostenfrei und steht jedem offen. 
Wir freuen uns immer über neue Leser:innen! 
Weitere Infos unter: https://die-buecherei-merzhausen.jimdosite.com/ 

Kindersachenmarkt Au 
Die Eltern des Kindergartens St. Johannes in Au veranstalten am Samstag, 
22. April wieder den seit Jahren gut besuchten Kindersachenmarkt. Er findet 
am Nachmittag von 14:00 bis 16:00 Uhr im Auer Bürgerhaus statt. Alle Tische 
sind vergeben und so können sich alle Besucherinnen und Besucher auf eine 
große Auwahl an Baby-Erstausstattung, Baby-/Kinder-/Teenagerkleidung, 
Spielsachen und Büchern freuen. Oft werden auch Kinderwagen, Umstands-
mode und Kindermöbel zum Kauf angeboten. Im Flohmarktcafé gibt es Kaf-
fee und Kuchen (auch zum Mitnehmen), Brezeln, Würstchen im Brötchen und 
kalte Getränke. Der Erlös der Standgebühren und des Kuchenverkaufs geht 
zugunsten des Kindergartens Au. 
Aktuelle Informationen siehe www.facebook.com/KindersachenmarktAu. 

Männergesangverein „Eintracht“ Merzhausen 
1861 e. V. 
Öffentliche Einladung zu einer außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung (lt. § 8 der Vereinssatzung) 
Am 19. April 2023 um 19:00 Uhr findet eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung des MGV „Eintracht“ Merzhausen 1861 e. V. statt. 
Versammlungsort: Landgasthaus „Frohe Einkehr“ Merzhausen, 
Alte Straße 23. 
Tagesordnung: 
TOP 1 Wahl eines Präsidenten 
TOP 2 Mitgliedbeiträge 
TOP 3 Verschiedenes 
Dazu sind alle Vereinsmitglieder eingeladen. 
Prof. Manfred Kist, Präsident (kommissarisch) und der Vorstand. 

Männergesangverein „Liederkranz“ Sölden e. V.  
Vorankündigung  
Einladung zum Frühjahrskonzert »Lieder aus aller Welt« mit dem Männer-
gesangverein Bollschweil am Samstag, den 22. April 2023 um 20:00 Uhr in 
der Möhlinhalle in Bollschweil. 

Musikverein Au e. V.  
Dirigent gesucht 
Liebe Hexentäler, der Musikverein Au verabschiedet sich dieses Jahr nach 38 
Dienstjahren von seinem Dirigenten Rolf Mandel. Selbstverständlich möch-
ten wir Sie weiterhin hochwertig musikalisch unterhalten. Wir benötigen 
Ihre Hilfe bei der Dirigentensuche, sagen Sie es weiter. Alle Informationen 
gibt es auf https://www.mvau.de 
Vielen Dank! 
Ihr Musikverein Au 

Pro.Bad Merzhausen e. V.  
Sehr geehrte Mitglieder von ProBad,  
hier unsere herzliche Einladung zur 23. Jahreshauptversammlung von 
Pro.Bad e. V.  
Wir treffen uns am 18. April 2023 um 19:30 Uhr im FORUM Merzhausen im 
kleinen Saal. Jedes Mitglied kann gerne noch Tagesordnungspunkte zufügen, 
wir bitten dann um kurze Nachricht.  
probadmerzhausen@gmail.com 
Mit freundlichen Grüßen  
der Vorstand 
Tagesordnung: 
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Begrüßung 1.
Bekanntmachung der Tagesordnung n

Genehmigung der Tagesordnung n

Feststellung der Beschlussfähigkeit n

Aufträge aus der Mitgliederversammlung 2022 2.
Vorstellung der Ergebnisse bezüglich Beisitzer / Satzungsänderung n

Tätigkeitsbericht 2022 3.
Kassenbericht 2022 4.

Kassenbericht n

Bericht der Kassenprüfer n

Wahl der Kassenprüfer 2023 n

Entlastung des Vorstands 5.
Neuwahl des Vorstands 6.
Bürgerbad 7.

wirtschaftliche Lage  n

Ausblick n

Verschiedenes 8.

Saildemer Huttewibli 1997 e. V.  
Einladung zur Jahreshauptversammlung  
am Dienstag, 25.04.23 um 19:30 Uhr findet in der Saalenberghalle Sölden 
die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. 
Dazu laden wir alle Mitglieder und interessierten Personen herzlich ein. 
Die Tagesordnungspunkte sind: 

Begrüßung 1.
Jahresbericht der Vorstandschaft 2.
Bericht der Schriftführerin 3.
Kassenbericht und Kassenprüfbericht 4.
Wahl des Versammlungsleiters 5.
Entlastung des Vorstandes  6.
Wahlen der neuen Mitglieder 7.
Wahlen 8.
Anträge 9.
Verschiedenes 10.

Wir freuen uns sehr auf Ihr kommen 
Die Vorstandschaft 

Seniorentreff Au 
Der nächste Spielnachmittag findet statt am Dienstag, den 18.4.2023 um 
15 Uhr im Bürgerhaus, 1. Stock, Raum 1. 
Wir treffen uns nicht nur zum spielen, wir geniessen auch das gemütliche 
Beisammensein mit Kaffee und Kuchen am Anfang des Nachmittags. 
Machen Sie mit! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wir bitten um einen 
Unkostenbeitrag von €1.- 

SV Au-Wittnau e.V. 
Altpapiersammlung in Au und Wittnau am 15. April 
Am Samstag, 15. April, führt der SV Au-Wittnau in den Gemeinden Au und 
Wittnau eine Altpapiersammlung durch. Das Papier wird an diesem Tag ab 
9:00 Uhr an den Häusern abgeholt, in Au am Feuerwehrhaus und in Wittnau 
am Sportplatz befinden auch Sammelstellen mit den Containern. Das Papier 
kann auch gerne direkt dorthin gebracht werden, natürlich auch von Bürgern 
der anderen Hexentalgemeinden. 

Colombo 7 im Burgblick: Badische und ceylonesische Küche für jeden 
Geschmack 
Das Samitha (kurz „Sami“) und seine Frau Marianne die ceylonesische Küche 
hervorragend beherrschen, haben sie in den vergangenen Jahren im Colom-
bo 7 in Merzhausen bewiesen: Nahezu die volle Punktzahl bei den Rezes-
sionen in Google oder Tripadvisor sprechen für sich.  
Wir freuen uns sehr, dass die beiden, verstärkt von ihrem Geschäftspartner 
Chris, seit April wieder Leben in unser Clubheim bringen. Im „Colombo 7 im 
Burgblick“ bieten die drei in deutschen Restaurants ausgebildeten Köche 
sowohl ceylonesische als auch badische Küche an. Es ist also für jeden 
Geschmack etwas dabei, auch viele vegetarische und vegane Gerichte sowie 
Mahlzeiten für Gäste mit Laktose- oder Glutenintoleranz stehen auf der Spei-
sekarte, natürlich alles frisch und ohne Zusatzstoffe zubereitet.  
Das Wohl der Gäste steht für das Trio und ihr Team dabei an oberster Stelle. 
Auch für Familienfeiern und Versammlungen bietet das „Colombo 7 im Burg-
blick“ einen passenden Rahmen. 
Wir bitten alle Mitglieder, das „Colombo 7 im Burgblick“ durch ihren Besuch 
wieder zu einem beliebten Treffpunkt für unseren Verein zu machen. 

Bildersuchwanderung und Hock am 1. Mai 
Am Maifeiertag werden wir wieder unsere beliebte Bildersuchwanderung für 
Familien, Gruppen und einzelne Starter*innen durchführen. Die Strecke führt 
einmal mehr durch das schöne Hexental und ist auch für Familien mit Kin-
dern (und Kinderwagen) geeignet. Start mit Ausgabe der Fragebogen ist 
zwischen 10:00 und 12:00 Uhr am Sportgelände in Wittnau, wir laufen auch 
wenn es regnet! Den Tag über gibt es dort auf unserem Maihock warme 
Mahlzeiten, Getränke sowie Kaffee und Kuchen.  

Erste Mannschaft mit vier Punkten aus zwei Spielen 
SV Au-Wittnau I – SV Kirchzarten 3:0 
Nach der Auftaktpleite zum Hinrundenstart wollten die Roten im Heimspiel 
gegen den SV Kirchzarten unbedingt punkten. Die Dreisamtäler sind direkter 
Konkurrent im Abstiegskampf, was dem Spiel eine zusätzliche Brisanz ver-
leihte. Der SVW startete besser in die Partie und konnte nach 14 Minuten 
durch einen direkt verwandelten Freistoß von Marco Gutmann mit 1:0 in 
Führung gehen. Keine 10 Minuten später folgte das 2:0 durch ein Eigentor 
eines Kirchzartener Spielers. Wittnau war nun die klar spielbestimmende 
Mannschaft und wiederum war es Marco Gutmann, der inb der 35. Minute 
bereits früh den Sack zu machte und das vorentscheidende 3:0 erzielte. Im 
zweiten Durchgang fielen keine Tore mehr und so blieb es beim verdienten 
3:0-Heimsieg für die Hexentäler. 

FC Zell i.W. – SV Au-Wittnau I 1:1 
Mit einem überzeugenden Heimsieg im Rücken wollten die Roten den Auf-
wärtstrend im Auswärtsspiel gegen Zell bestätigen und den nächsten Dreier 
einfahren. Der direkte Tabellennachbar aus dem Wiesental wollte die Punkte 
aber ebenfalls bei sich behalten und so entwickelte sich ein kämpferisches 
Spiel. Ralf Wassmer hatte die erste große Möglichkeit für die Gäste, konnte 
den Ball jedoch nicht im Tor der Wiesentäler unterbringen. Kurz vor dem 
Halbzeitpfiff, entschied der Schiedsrichter zur Verwunderung der mitgereis-
ten Wittnau-Fans auf Strafstoß für Zell. Den fälligen Elfmeter verwandelte 
der Schütze zum 1:0. In Hälfte zwei war es wiederum Ralf Wassmer der die 
erste Chance zu verbuchen hatte, jedoch am Torwart der Gastgeber schei-
terte. In der 85. Minute dann der Ausgleich: Nach einem Standard steigt 
Lukas Fluhrer am höchsten und köpft den Ball zum 1:1 in die Maschen der 
Zeller. Dabei blieb es letztlich und Zell bleibt vorerst einen Tabellenplatz vor 
den Hexentälern, die auf dem 11. Platz rangieren.  

Zweite verliert gegen Post Jahn 
PTSV Jahn Freiburg – SV Au-Wittnau II 3:0 
Im Auswärtsspiel gegen den PTSV Jahn Freiburg gab es für unser Farmteam 
letztlich nichts zu holen. Die erste halbe Stunde dominierten die Hexentäler 
zwar noch, bekamen sogar ein Tor aberkannt. Nach dem 1:0 der Freiburger 
in der 40. Minute musste man jedoch dem hohen Aufwand der Anfangspha-
se Tribut zollen. Die Wittnauer steckten nicht auf, konnten jedoch keine Mit-
tel mehr finden gegen eine technisch starke Freiburger Elf, die ihrerseits mit 
zwei weiteren Toren auf einen letztlich verdienten 3:0-Heimsieg stellten.  
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theater79merzhausen e. V.  
Bett- und Bankgeschichten 
In seinem bunten Frühlingsprogramm wirft das theater79merzhausen nicht 
nur einen Blick in zerwühlte Betten, sondern lauscht an lauschigen Plätzchen 
netten Leuten, die sich um Kopf und Kragen reden. Hochkomische Dialoge 
von Ken Campbell bis Karl Valentin überkreuzen sich an diesem Abend mit 
bettreifen Szenen von Robert Gernhardt über Curt Goetz bis Helmut Qualtin-
ger. Alles tote weiße Männer – aber vom theater79merzhausen in unnach-
ahmlicher Weise wiederbelebt. Da bleibt kein Bettlaken trocken. 
am Samstag, dem 22. April 2023, 19:30 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Merz-
hausen  
Eintritt frei. Spenden okay. 

TSV Horben e. V.  
Ab dem 20. April 2023 startet der beliebte Yoga-Kurs in eine neue 10er Ein-
heit.  
Der Kurs kann auch ohne Vereinsmitgliedschaft besucht werden. 
Informationen zum Kurs: 
Yoga mit Karin Schick (Yogalehrerin): 10x donnerstags von 19:45 bis 21:15 
Uhr (Start am 20.April) in der Sporthalle Horben (Dorfstr.2). 
Mitzubringen sind eine Decke und, falls vorhanden, eine Yogamatte.  
Der 10er Kurs kostet 75€ für aktive Mitglieder des TSV, 85€ für passive Mit-
glieder und 100€ ohne Mitgliedschaft.  
Der Kurs findet ab min. 8 Teilnehmenden statt, max. 12 Anmeldungen kön-
nen angenommen werden. 
Onlineanmeldung: 
https://lets-meet.org/reg/59ef492a7b273cede6  
Oder per Mail bei Kirsten Brunner: kirsten.brunner@tsv-horben.de.  
Wir freuen uns auf viele motivierte Sportlerinnen und Sportler. 
Euer TSV Horben e.V. 

Wittnauer Leben e. V. 
Wollten Sie nicht längst schon einmal wieder das Tanzbein schwingen oder 
auch nur anderen beim Tanzen zuschauen? Dazu bietet sich am Freitag, dem 
28. April, um 19:00 Uhr im Gallushaus Wittnau ganz nach dem Motto „Tanz 
in den Mai“ eine einmalige Chance. Verpassen Sie es nicht, sich dazu gleich 
anzumelden: Telefon 0761-38377900 oder info@tanzschule-gutmann.de 

Termine Nachbarschaft 

Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl e. V. 
04. April, Dienstag: „Gesundheitswanderungen“, am Schlossberg, für alle n

Altersgruppen, kurze Wanderungen ca. 2 Std, kombiniert mit gezielten 
sanften Übungen aus der Physiotherapie, die fit machen, Kosten: Nicht-
mitglieder 3,- €, Mitglieder frei, Leitung: Walter Sittig, zertifizierter 
Gesundheitswanderführer, Treff: 10 Uhr und 14 Uhr, Musikpavillon Stadt-
garten Freiburg, Führung: Walter Sittig, Mobil: 0173329 2710 
08. April, Samstag: „Heimat- und Kulturkundliche Wanderung“, der n

Archäologiepfad Ehrenkirchen: Steinkistengräber und Kegelspiele, Treff: 
10:05 Uhr, Paula-Modersohn-Platz, Bus 7208, Auf-/Abstieg: 150m, Geh-
zeit: 3,5Std/8km, leicht-mittel, Einkehr: nach Absprache, Rucksackverpfle-
gung: ja, Führung: Claudia Schmidt, Tel. 0761/32286, E-Mail: claudiaanet-
te.schmidt@gmail.com, Anmeldung erforderlich vom 02.04. bis 07.04. 
11. April, Dienstag: „Gesundheitswanderungen“, am Schlossberg, für alle n

Altersgruppen, kurze Wanderungen ca. 2 Std, kombiniert mit gezielten 
sanften Übungen aus der Physiotherapie, die fit machen, Kosten: Nicht-
mitglieder 3,- €, Mitglieder frei, Leitung: Walter Sittig, zertifizierter 
Gesundheitswanderführer, Treff: 10 Uhr und 14 Uhr, Musikpavillon Stadt-

garten Freiburg, Führung: Walter Sittig, Mobil: 0173329 2710 
15. April, Samstag: „Stadtteilwanderung Tuniberg“, verschoben, da Wan-n

derführer erkrankt. 
16. April, Sonntag: „Durch den Wald zum Enggründlekopf“, Rundwan-n

derung mit der CBL, Staufen Süd – Enggründlekopf – Grunern – Staufen 
Süd, Treff1: 8:50 Uhr, Hbf, Zug Richtung Münstertal, Treff 2: 9:45 Uhr für 
CBL, Staufen (Parkplatz: Schladerer Straße / Ecke: Am Schießrain 10), Auf-
/Abstieg: 410m, Gehzeit: 4,5Std/ 14,5km, mittel, Einkehr nein, Rucksack-
verpflegung: ja, Führung: Beate Hartung, Tel.: 0761/4538162 und Ralf Rit-
ter, Tel.: 0761/408264 
18. April, Dienstag: „Gesundheitswanderungen“, am Schlossberg, für alle n

Altersgruppen, kurze Wanderungen ca. 2 Std, kombiniert mit gezielten 
sanften Übungen aus der Physiotherapie, die fit machen, Kosten: Nicht-
mitglieder 3,- €, Mitglieder frei, Leitung: Walter Sittig, zertifizierter 
Gesundheitswanderführer, Treff: 10 Uhr und 14 Uhr, Musikpavillon Stadt-
garten Freiburg, Führung: Walter Sittig, Mobil: 0173329 2710 

Gäste sind herzlich willkommen.  

Bildungshaus Kloster St. Ulrich 

Klarheit in Schönheit 
Kalligrafiekurs  
Der Kurs bietet eine fundierte Einführung in die Kunst des schönen Schrei-
bens, in den Aufbau der einzelnen Buchstaben des Alphabetes der Huma-
nistischen Kursive und die Grundlagen der Gestaltung. 
Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Eingeladen sind aber auch Personen, 
die die Schrift schon einmal gelernt haben und ihre Kenntnisse vertiefen 
oder erweitern wollen. 
Termin: 14. April, 18:00 Uhr bis 16. April 2023, 13:00 Uhr 
Ort: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Referent: Thomas Hoyer 
Info und Anmeldung: www.bksu.de, 07602 91010 
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Kirchen im Hexental

Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Ev. Johannesgemeinde: St. Galler Str. 10 A, Merzhausen 
Pfarrstelle / Vertretung: Pfarrerin Salome Vogt 
Gemeindebüro Pfarrgemeinde Südwest:  
Markgrafenstr. 18 b, 79115 Freiburg 
Johanneskirche.Merzhausen@kbz.ekiba.de | Tel. 45 969 – 0 Fax. 45 969 – 69 
www.ekifrei-suedwest.de  
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo-Fr 9-12 Uhr | Mo, Di, Do 14-16 Uhr | 
Mi 14-17:30 Uhr (nicht in den Schulferien)  

Eine Übersicht zu allen Gottesdienstangeboten und aktuelle Infos finden 
Sie auf unserer Homepage www.ekifrei-suedwest.de und an der Johannes-
kirche im Schaukasten. Gerne können Sie sich auch im Gemeindebüro Süd-
west erkundigen Tel. 45 96 90. Vielen Dank! 
Präsenzgottesdienste  
Gründonnerstag, 06. April 
19:00 Uhr                           Abendmahl an Tischen und Taizégesänge 
Karfreitag, 07. April 
14:30 Uhr                           Kreuzweg von der OASE Vauban zu der  
                                         Johanneskirche Merzhausen 
15:00 Uhr                           Gottesdienst mit Abendmahl und der Johan- 
                                         neskantorei 
Ostersonntag, 09. April 
07:30 Uhr                           Auferstehungsfeier auf dem Friedhof Merzhau- 
                                         sen im Anschluss Frühstück in der Johannes- 
                                         gemeinde 
10:00 Uhr                           Gottesdienst in der Johanneskirche, Merzhausen 
Sonntag, 16. April 
10:00 Uhr                           Gottesdienst in der Johanneskirche, Merzhausen 
Sonntag, 23. April 
10:00 Uhr                           Gottesdienst in der Johanneskirche, Merzhausen 
Mittwoch, 26. April            
19 Uhr                               Ökum. Taizé-Gebet in der Johanneskirche 

Ökumenisches Taizégebet 
in der Regel jeden 4. Mittwoch im Monat um 19:00 Uhr 
Die nächsten Termine finden statt 26. April in der Ev. Johanneskirche, 25. Mai 
in der kath. St. Galluskirche 
Verantwortlich: Petra Kirste und Team 

Justi-Chor der Johannesgemeinde 
Der Jugendchor der Johannesgemeinde ( junge Stimmen=Justis) trifft sich in 
unregelmäßigen Abständen projektbezogen für ausgewählte Gottesdienste, 
wie z.B. Ostern, Erntedank, Heiligabend. 
Die Probentermine finden nach Vereinbarung statt. Mitmachen können alle 
„Stimmen“ ab Konfirmationsalter. 
Kontaktaufnahme: Susanne Hochberg Tel.: 77344 

Kirchenkaffee in der Johannesgemeinde 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Es gibt Kaffee und Gebäck. Wir freuen uns auf sie.  

„Bibel – Teilen“ 
Das Bibelteilen, ein freies Gespräch über den Predigttext des darauffolgen-
den Sonntags, findet immer am ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im 
Evang. Gemeindezentrum statt. Bei Fragen wenden Sie sich an Fam. Hahn 
(0761-406966) oder Jürgen Klein (0761-61250376 od 0159-03004927). 
Die nächsten Termine finden statt am 05. April, 03. Mai, 07. Juni 

Kinderchor die Johanneskinder 

Alle Kinder ab ca. 5 Jahren sind herzlich eingeladen, zu singen, mit Klang, 
Rhythmus und Stimme zu spielen und Gemeinschaft zu erleben. Wir werden 
die Familiengottesdienste der Johannesgemeinde musikalisch gestalten. 
jeweils donnerstags 17-18 Uhr ( nicht in den Ferien ) 
Leitung: Beate Bitter, stebit@gmx.net 

Volkstänze aus aller Welt für Jung und Alt – herzliche Einladung das Tanz-
bein zu schwingen. 
Wo? Im Gemeindesaale der ev. Johanneskirche, St. Galler Str. 10a 
Wann? Freitags von 19:30 bis 21 Uhr, nächste Termine: , 28. April, 12. Mai 
Kontakt: Karen Schmid, 0163.92 32 001 

Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20:00 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen. Proben in den Schulferien 
entfallen. Die jeweils gültigen Hygiene-Auflagen müssen beachtet werden. 
Ausführliche Informationen auf der Homepage "www.johannes-
kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Viertel: rubenviertel@web.de 
oder bei der Chorsprecherin Almut Witzel: Tel. 0761-409 83 80, 
almut.witzel@gmx.de 

Wir sind für Sie da 
Bei seelsorglichem Bedarf sind unsere Pfarrer*innen erreichbar unter 0160 
91 51 90 68. 

Kontaktpersonen (Ortsältestenrat) 
Christina Beer Tel. 0157 54800014 
Wilhelm Beyna, Merzhausen (Vorsitzender) Tel. 55 654 577 
Judith Hölzl-Wirth Tel. 45 70 638 
Petra Kirste, Merzhausen Tel. 13 07 865 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Mitglied im Ältestenkreis der Pfarrgemeinde Südwest 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Wilhelm Beyna, Merzhausen Tel. 55 654 577 

Ökumene im Hexental 

Ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen im Hexental 

In Vauban sind erreichbar: 
Kath. Pfarrer Franz Wehrle Tel. 0761/400099-11;  
franz.wehrle@kath-geht.de 
Ev. Pfarrerin Salome Vogt Tel. 0761/45969-0; salome.vogt@kbz.ekiba.de 
Kath. PastRef Kassian Burster-Hake; Email Kassian.Burster@kath-geht.de 
Als Seelsorgeteam sind wir telefonisch erreichbar unter 0761 / 40025 – 34 
oder per Email an info@kirche-im-vauban.de. 

Unsere aktuellen Gesprächszeiten: 
Freitag, 10-11:00 Uhr (Pfrin Salome Vogt, St.Gallerstr.10a, Merzhausen 
Tel. 40049119) und nach Absprache – nicht in den Ferien! 

Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20:00 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen. Proben in den Schulferien 
entfallen. Die jeweils gültigen Hygiene-Auflagen müssen beachtet werden. 
Ausführliche Informationen auf der Homepage "www.johannes-
kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Viertel: rubenviertel@web.de 
oder bei der Chorsprecherin Almut Witzel: Tel. 0761-409 83 80, almut.wit-
zel@gmx.de 
Kirchliche Nachrichten und Veranstaltungen siehe unter  
Kirche im Hexental – Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 
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Evang. Matthias-Claudius-Kapelle Günterstal 

Evangelische Matthias-Claudius Kapelle 
Kybfelsenstraße 17, 79100 Freiburg 
Diakonin Manuela Fülle, E-Mail: manuela.fuelle@kbz.ekiba.de 
Zentrales Pfarramt der Pfarrgemeinde Freiburg Ost 
Hirzbergstr. 1, 79102 Freiburg 
E-Mail: ost.freiburg@kbz.ekiba.de 
evangelisch-freiburg-ost.de 
Sekretariat: Karin Bohe-Kemper, Cora Knab 
Öffnungszeiten: 
Di und Do, 9:00 – 12:00 und 14:00 – 16:00 Uhr 
Mi 16:00 – 18:00 Uhr, Fr. 11:00 – 13:00 Uhr 
Telefon: 5036158-0, Fax: 5036158-19 
Unsere Gottesdienste 
Fr., 07.04.2023, 10:00 Uhr   Karfreitag – Gottesdienst in der Matthias-Clau- 
                                           dius Kapelle, Diakon. Fülle 
So., 09.04.2023, 09:30 Uhr  Ökum. Festgottesdienst in der Liebfrauenkir- 
                                           che, Pfr. Werner Kohler/Diakn. Manuela Fülle 
So., 23.04.2023, 10:00 Uhr  Gottesdienst – Präd. Dr. Boldt 

Unsere Veranstaltungen 
Kulturkapelle Matthias-Claudius  
Fr., 21.04.2023, 19:30 Uhr   Musik im April: „Serenata á ree“ mit dem 
                                           Ardinghello Ensemble 
Ansprechpartner (Ortsältestenrat)  
Dr. Detlef Niese (Vorsitzender), Werner Bachmann, Sebastian Diener 
Christiane Kuhn-Hennighausen, Martin Rupp 

Seelsorgeeinheit St. Georgen-Hexental 
Au • Horben • Merzhausen • Wittnau 

Gottesdienstordnung vom 08.04. – 23.04. 2023 
Unsere Gottesdienst-Orte:      Mz    Merzhausen, St. Gallus  

Au     Au, St. Johannes  
Ho     Horben, St. Agatha  
Wi     Wittnau, Mariä Himmelfahrt  
Sk     Schönstattkapelle Merzhausen  
PP     St. Peter und Paul  
Ge     St. Georgen 

Samstag, 08.04.  Osternacht 
21:00 Uhr Ho Feier der Heiligen Osternacht (Bir) 
21:00 Uhr Mz Feier der Heiligen Osternacht, Gemeindelieder u. festliche 
Orgelmusik (Rei) 
21:00 Uhr Wi Feier der Heiligen Osternacht (Rei) 
Sonntag, 09.04.  Ostersonntag 
10:30 Uhr Ho Festgottesdienst; mitgestaltet vom Chor (Bir) 
10:30 Uhr Mz Festgottesdienst; der Chor singt Teile aus der Missa in F, op.117 
von Rheinberger, Werke von Schein und Bach für Chor und Orgel (Rei) 
10:15 Uhr  Wi  15 Minuten Orgelmusik 
10:30 Uhr  Wi  Festgottesdienst (Bau) 
18:00 Uhr Mz Festliches Abendlob, mitgestaltet von der Schola 
Montag, 10.04.  Ostermontag 
09:00 Uhr Au Eucharistiefeier (Oskar Lorenz)  (Rei) 
10:30 Uhr Ho Feier der Erstkommunion (Rei) 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier (Ver) 
10:30 Uhr Wi Familiengottesdienst (Hildegard Gutmann, 1.Jahrt) (Bau) 

Dienstag, 11.04.   
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Ho keine Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho keine Eucharistiefeier 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 12.04.   
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 13.04.    
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 14.04.  
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier (Hanspeter Ketterer, leb. u. verst. Angeh.; Erna 
Lehmann; Rosel Gensheimer) 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Anneliese Biro; Karl-Heinz u. Brunhilde Will-
mann; Bärbel Grammelspacher, Seelenamt) 
Samstag, 15.04.   
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier (Rei) 
18:30 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 16.04.    
09:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Rei) 
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier Kollekte f. Kirchenrenovation (Rei) 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier (Bir) 
Montag, 17.04.   
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier  
Dienstag, 18.04.   
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 19.04.  Hl. Leo IX., Papst; sel. Marcel Callo 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Kunigunde u. Franz Wießler) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 20.04.    
18:00 Uhr Au Rosenkranzgebet  
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier mit Tauferinnerung der Kommunionkinder aus 
Au und Merzhausen 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Robert Steffi u. Angeh.; 
Johann Buttenmüller, Eltern u. Geschwister) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 21.04.  Hl. Konrad von Parzham, hl. Anselm 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier (Elfriede u. Renate Notzon; Jahrt. Franziska 
Rickard-Forster) 
Samstag, 22.04.   
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier (Rei) 
18:30 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 23.04.    
10:00 Uhr Wi Feier der Erstkommunion (Rei) 
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier (Bir) 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier (Bau) 
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 

Wir beten für unsere Verstorbenen 

Rosemarie Kuner, Merzhausen; Bärbel Grammelspacher, Wittnau 
Die nächsten Tauftermine  
So 16.04.2023 11:30 Uhr Horben 
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So 07.05.2023 11:30 Uhr Wittnau 
So 14.05.2023 11:30 Uhr Horben 
Do 18.05.2023 11:30 Uhr Merzhausen (Chr. Himmelfahrt) 

Der nächste „GoSpecial“, der etwas andere Gottesdienst 
Fr 07.04.2023 18:00 Uhr Kirche St. Johannes in Au (Kreuzwegfeier) 
Weitere Informationen und aktuelle GoSpecial Ankündigungen auf 
www.gospecial-au.de 
Das nächste ökumenische Taizégebet 
Mi 26.04.2023 19:00 Uhr ev. Johannesgemeinde 

Infos aus der Seelsorgeeinheit für das Hexental 
GoSpecial – auch an Karfreitag 
An Karfreitag, 15. April, laden wir auf 18:00 Uhr zu einem eigenen GoSpe-
cial-Gottesdienst in die Auer Kirche ein. Lassen wir uns ein auf den Weg 
Jesu ans Kreuz. Die Perspektive Ostern lässt uns hoffen: Der Tod hat nicht 
das letzte Wort, das letzte Wort heißt Leben. Herzliche Einladung. 
Dank für 20 Jahre Pfarrsekretärin 
Am 1. April feiert Maria Schneider ihr zwanzigjähriges Dienstjubiläum als 
Pfarrsekretärin in St. Gallus. Über ihre vielfältige ehrenamtliche Tätigkeit in 
der Pfarrgemeinde fand Frau Schneider zu diesem Beruf, zunächst stunden-
weise, dann ganz als Pfarrsekretärin. Mit Freundlichkeit, mit stets offenem 
Ohr und Herzen, mit Organisationsgeschick, Umsicht, Tatkraft und Teamgeist 
managt sie das große Netzwerk Pfarrgemeinde im Verbund der Seelsor-
geeinheit. Wir danken ihr für ihren großen Einsatz und freuen uns auf wei-
tere Jahre fruchtbarer Zusammenarbeit.          
Pfr. Hubert Reichardt 
Orientierungshilfe: Welcher Zelebrant leitet die Eucharistiefeier? 
Wiederholt wurde der Wunsch geäußert, vorab zu wissen, wer der Sonntags-
messe als Zelebrant vorsteht. So ist nun in der Gottesdienstordnung hinter 
den Sonntagsgottesdiensten ein Kürzel zu finden. Es besteht aus den drei 
Anfangsbuchstaben des Zelebranten. Bei Vertretungen steht Kürzel (Ver). 
 „Letzte Hilfe“ – Kurs 
Die Gemeinde Horben und die Pfarrgemeinde St. Agatha Horben bieten in 
Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Palliativzentrum Südbaden 
einen „Letzte Hilfe“ – Kurs für Interessierte an. 
Ziel des Kurses ist es, Grundwissen im Umgang mit Sterbenden und Schwer-
kranken zu vermitteln, zum Helfen zu ermutigen und dazu beizutragen, 
Ängste abzubauen und Sterben als Teil des Lebens zu verstehen. 
Der Kurs ist nicht konfessionsgebunden und richtet sich an alle BewohnerIn-
nen des Hexentals. 
Samstag, den 29. April von 10:00- 14:00 Uhr im Bürgersaal Horben 
ReferentInnen: Susanne Schmid von der Hospizgruppe Freiburg 
Friedhelm Sapel vom Palliativnetz Freiburg 
Infos und Anmeldungen bis 20.04.2023 entweder telefonisch 0761/402771 
oder per Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Kosten: € 20,- zu zahlen am Kurstag 
Benefizveranstaltung des kath. Bildungwerkes Wittnau 
Ferien für Gelenke, Muskeln und Nerven mit der Feldenkrais Methode 
Wir können Anstrengungen, Schmerzen auflösen und uns leichter und funk-
tional „richtiger“ bewegen lernen. 
Ort: 79299 Wittnau, Allemannenstr. 18 Pfarrgemeindehaus. 
Einührung am Bsp.: Schulter-Nacken-Wirbelsäulen u. d. Augenbeweglichkeit 
für die Verbesserung d. Sehens: 19.4 von 8:45 h bis 9:45 h Schnuppermög-
lichkeit 
Kurs v. 4 Terminen: 19.4., 26.4., 3.5., 10.5., jeweils v. 10:00 – 11:15 h  
Anmeldung u. Leitung: A. Kalbhenn 0761-405850 oder kalbhenn-felden-
krais@t-online.de, www.Feldenkrais-Schwarzwald.de 
Kosten.: Alle Einnahmen gehen an das Kinder- und Jugendhilfswerk St. Kon-
rad Burundi e.V.. Richtwert: 60,00 € Spendenbescheinigung! 
St. Konrad ermöglicht 40 Voll�, Halbwaisen tägl. ein warmes Essen, Schul-
besuch u. mediz. Versorgung. 14 Beschäftigte bekommen ein kl. Gehalt. Die 
Selbstversorgung weiter auszubauen: Nähwerksatt, weiteres Ackerland u. 
Tiere zu erwerben ist unser Anliegen. Unser Verwaltungsaufwand liegt unter 
1%. Kinder- und Jugendhilfe St. Konrad Burundi e.V. 
IBAN: DE 27680501010014102389 

Seelsorge-Rufbereitschaft der katholischen Kirche in Freiburg 
Wenn Sie in einem dringlichen seelsorgerlichen Anliegen in einem Notfall 
einen Priester sprechen möchten und Ihr zuständiges Pfarramt nicht erreich-
bar ist, können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit rund um die Uhr jemand 
erreichen mit der Telefonnummer 0800 / 40 44 333 77 (kostenfrei) 
Ein Kontakt mit einem katholischen Priester kann auf diesem Weg gerne ver-
mittelt werden. 
Für die Beratung in Lebenskrisen steht Ihnen nach wie vor die bewährte  
Telefonseelsorge (0800/1110222) zur Verfügung. 

Kath. Pfarramt St. Gallus 
Au und Merzhausen 

Kath. Pfarramt St. Gallus Merzhausen 
Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen, Tel.: 40 27 71, Fax 4 014 675.  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30  
– 18:00 Uhr 
E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Hubert.reichardt@kath-geht.de; Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus St. Gallus Merzhausen 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 
Gebetswache an Gründonnerstag  
Nach dem Gottesdienst vom letzten Abendmahl an Gründonnerstag um 
20:00 Uhr sind wir zur Gebetswache eingeladen. Die Gebetsstunde von 
21:00 bis 22:00 Uhr wird gestaltet mit Texten, Gedanken und Liedern. 
Danach werden wir im Wechsel von Lied, Gebet und Stille bis Mitternacht 
wachen.  
Sektausschank nach der Feier der Osternacht 
Traditionell organisiert die KJG nach der Osternachtsfeier einen Sektaus-
schank auf dem Kirchplatz. Herzliche Einladung dazu.  
Erstkommunion: Wir feiern Tauferinnerung in Au 
Die Kommunionkinder aus Merzhausen und Au kommen am Donnerstag, 20. 
April im Abendgottesdienst um 19:00 Uhr in Au zusammen um die Tauferin-
nerung zu feiern. Ihre Erstkommunion werden die 22 Kommunionkinder 
dann am 30. April in der Kirche Merzhausen feiern. 
Infos vom Treffen des Gemeindeteams im März 
Familien- und Kindergottesdienste: 
Einen ganz herzlich Dank an die Familien, die sich bei der Planung und 
Durchführung engagieren. Das Gemeindeteam ist froh, dass diese besonde-
ren Gottesdienste wieder gefeiert werden können. Über die nächsten Termi-
ne können Sie sich im Schaukasten an der Kirche informieren. 
Ökumenische Gottesgottesdienste: 
Am Pfingstmontag und beim Dorfhock Merzhausen werden die ev. Johan-
nes- und die kath. St. Gallusgemeinde gemeinsam einen ökumenischen Got-
tesdienst gestalten. Der Gottesdienst am Pfingstmontag wird im Freien vor 
der Johanneskirche gefeiert. Genauere Informationen werden noch mit-
geteilt.  
Mitarbeiterdank Gottesdienst am 07.05.2023 in St.Gallus 
An diesem Sonntag möchte das Gemeindeteam all denen Dank sagen, die 
sich für das Gemeindeleben einsetzen. Nach dem Gottesdienst findet vor der 
Kirche ein kleiner Empfang statt, zu dem Sie alle ganz herzlich eingeladen 
sind. 
Kirche 2030 
Pfarrer Reichardt informierte das Gemeindeteam über den Stand der Pla-
nung der „Pfarrei Freiburg“. Es zeigt sich, die Planungen sind sehr schwierig 
und es ist für alle Gläubigen eine enorme Herausforderung. 
Die nächsten Termine des Gemeindeteams 
25.04. , 23.05. ; 04.07. jeweils 15:30 Uhr Pfarrheim 
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Für das Gemeindeteam Ernst Nolle 
Regelmäßige Termine in St. Gallus Merzhausen  
Dienstag: Kirchenchor, 20:00 Uhr kath. Pfarrzentrum 
Kontakt: Stefan Pöll, Kirchenmusiker: stefan.poell@kath-geht.de;  
              Senta Töppler, Vorsitzende: Tel. 406494, senta@toeppler.com 

Kath. Pfarramt St. Fides und Markus  
Sölden 

Die Pfarrei St. Fides und Markus ist Mitglied der Seelsorgeeinheit Batzenberg-Obere 
Möhlin.Homepage: www.kath-bom.de 

c/o Kath. Pfarrbüro Bollschweil  
Anton-Fränznick-Weg 2, 79283 Bollschweil  
Tel.: 07633/5317; E-Mail: Dorothea.Rees@kath-bom.de  
Homepage: www.kath-bom.de 

Gottesdienste vom 7.- 23.4.23 
Gründonnerstag, 6.4. 
20:30 Uhr Gestaltete Gebetsstunden (bis 22:30 h) 
Karfreitag, 7.4. 
15:00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Christi 
 mitgestaltet vom Kirchenchor 
Ostersonntag, 9.4. 
10:30 Uhr Hl. Messe mitgestaltet vom Kirchenchor 
Mittwoch, 12.4. 
19:00 Uhr Hl. Messe in Sölden 
Donnerstag, 13.4. 
19:00 Uhr Gebetszeit im Anliegen der Priester 
Samstag, 15.4. 
18:00 Uhr Rosenkranz in Sölden 
Samstag, 22.4. 
18:00 Uhr Rosenkranz in Sölden 
Sonntag, 23.4. 
10:30 Uhr Hl. Messe 
Die Tür ist offen – frohe Ostern! 
Ostern ist ein Fest, das Hoffnung macht. Wir feiern einen Gott, der den Men-
schen und die Welt am Ende nicht dem Tod überlässt. Gott überrascht mit 
einem unerwarteten Neuanfang. Nach der Erfahrung einer katastrophalen 
Niederlage am Karfreitag wurde am Ostermorgen eine Hoffnung geboren, 
die die ersten Jüngerinnen und Jünger Jesu in Bewegung setzte und zu Zeu-
ginnen und Zeugen des Lebens machte. Es wurde eine Tür geöffnet, die nie-
mand mehr schließen kann. (vgl. Offb 3,8).  
Die Tür ist offen! Ich wünsche Ihnen allen ein Osterfest, an dem die Hoffnung 
neu geboren wird! 
Pfarrer Lukas Wehrle 
Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und allen Ver-
anstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage (www.kath-bom.de) 
oder im Pfarrbrief. 

Kath. Pfarramt St. Agatha – Horben 

Kath. Pfarramt St. Agatha Horben  
Im Dorf 3, 79289 Horben; bitte wenden Sie sich an:  
Kath. Pfarramt St.Gallus Merzhausen, Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen,  
Tel. 40 27 71, Fax 40 14 675 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30 
– 18:00 Uhr, E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Mail: Hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761/40 29 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gottesdienstordnung Horben und weitere Informationen siehe unter 
Seelsorgeeinheit 

Gemeinde-Infos aus St. Agatha Horben 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 

Einladung zur Feier der Kar- und Ostertage 
An Gründonnerstag laden wir um 19:00 Uhr ein zur Feier des Letzten 
Abendmahls. Der Wortgottesdienst am Karfreitag, 07.04.2023. mit Kreuz-
verehrung beginnt um 15:00 Uhr. 
Die Osterfeiertage beginnen traditionell mit dem Gottesdienst zur Oster-
nacht, der als Lichtfeier einsetzt und mit einer österlichen Eucharistiefeier 
endet. Wir laden alle Gemeindemitglieder zur Lichtfeier um 21:00 Uhr vor 
der Kirche ein. Nach der Segnung des Feuers und der Osterkerze Einzug in 
die noch dunkle Kirche mit dem Ruf: „Lumen Christi“. Der große Moment, 
wenn im anschließenden Wortgottesdienst mit dem Gloria die Lichter ange-
hen, die Kirchenglocken läuten und die Ministranten die Handglocken bedie-
nen, sollte sich niemand entgehen lassen 
Im feierlichen Hochamt am Ostersonntag, Beginn 10:30 Uhr, singt der Chor 
unter der Leitung von Claudia Walz solistisch und mit der Gemeinde. 
Am Ostermontag findet um 10:30 Uhr die Feier der Erstkommunion statt. 
Im Anschluss daran lädt das Gemeindeteam zum Umtrunk vor der Kirche ein. 
Erstkommunion in Horben am Ostermontag 
Nach dem Auftakt mit der Feier der Tauferinnerung am Dienstag, 4. April – 
Beginn: 19:00 Uhr – feiern wir in Horben Erstkommunion bereits am Oster-
montag. Der Festgottesdienst zur Erstkommunion beginnt um 10:30 Uhr mit 
dem Einzug von Matilda Asal, Merle Buttenmüller und Karl-Leo von Gleichen-
stein. Seit November bereiten Sandra Asal und Melanie Buttenmüller diese 
Kinder auf das große Fest vor. Ihr danken wir an dieser Stelle ganz herzlich 
für ihr Engagement. 
Verleihung des Gregoriusordens an Gundolf Fleischer 
Dieser Tage erhielt Gundolf Fleischer im Münsterforum Freiburg aus den Hän-
den des Erbischofs die Auszeichnung „Komtur des Gregoriusordens“. Die 
päpstliche Würdigung ehrt die großen Verdienste von Gundolf Fleischer um 
die katholische Kirche und ihre Caritas. Die Pfarrgemeinde gratuliert ihrem 
treuen Gemeindemitglied zu dieser hohe Auszeichnung. 
Regelmäßige Termine in St. Agatha Horben  
Montag: Kirchenchor, 20:00 Uhr Gemeindesaal, Claudia Walz 
Mittwoch: Gospelchor 20:00 Uhr Gemeindesaal, Martina Freytag 
Freitag: Kinderchor, 15:00 Uhr Gemeindesaal, Claudia Walz 
Alle Chöre freuen sich über neue Sänger und Sängerinnen. Der Einstieg ist 
jederzeit möglich. Kontakte: Claudia Walz, Tel. 70 64 75,  
Maria Kurz, Tel. 290 97 78 

Kath. Pfarramt Maria Himmelfahrt  
Wittnau 

Kapuzinerbuck 4, 79299 Wittnau Tel: 0761 / 40 29 26, Fax: 45 36 78 66,  
Sekretärin: Angelika Zimmermann; Sprechzeiten: Mittwoch 18:00 –19:00 Uhr 
eMail: wittnau@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus Mariä Himmelfahrt Wittnau 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit  

Immer dienstags: Offenes Café im Pfarrgemeindehaus 
Seit vergangenem Herbst gibt’s immer dienstags von 16 – 18 Uhr einen offe-
nen Café-Treff im Pfarrgemeindehaus.  
Legen Sie bei Ihrem Spaziergang gerne eine Pause bei Kaffee und Tee ein, 
oder bringen Sie doch gleich Ihr Strickzeug mit. Hier ist auch Zeit und Platz 
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für eine Runde Karten- oder Brettspiele. Der offene Café-Treff soll ein Ort für 
Begegnungen sein. 
Wir freuen uns auf Sie! Angelika Bauer und Saskia Helm-Höbler 
Palmsonntag – Kartage – Ostern in Wittnau 
Hier finden Sie Hinweise zu Gottesdiensten und Angeboten für die Heilige 
Woche. Genauere Informationen erhalten Sie auch über die Schaukästen und 
die Homepage.  
An Karfreitag, 7. April, wird um 11:00 Uhr bei der Kirche ein Kreuzweg für 
Kinder stattfinden.  
Die Feier der Osternacht, 8. April, 21:00 Uhr, beginnen wir gemeinsam am 
Osterfeuer. Im Anschluss an die Osternacht laden wir zu einem kleinen Sekt-
empfang ein. Vor der Feier werden kleine Osterkerzen zum Kauf angeboten.  
Der Gottesdienst am Ostersonntag, 9. April, 10:30 Uhr, erfährt eine beson-
dere Prägung durch die musikalische Gestaltung in Verantwortung unseres 
Organisten, Willi frank. 
Am Ostermontag, 10:30 Uhr, laden wir Familien mit ihren Kindern zum 
österlichen Familiengottesdienst ein. 
Ein eigener Emausgang wird am Ostermontag nicht stattfinden können. Wer 
sich trotzdem auf den Weg machen möchte, findet – wie schon in den ver-
gangenen Jahren – ab Ostern einen ausgedruckten Vorschlag in der Kirche 
ausliegen. 
15-Minuten-Orgelmusik an Ostern 
In der 15-Minuten-Orgelmusik am Ostersonntag (9. 4. 2023 um 10:15 Uhr) 
wird österliche Vokal- und Instrumentalmusik erklingen, die von einem 
Ensemble ausgeführt wird, bestehend aus Dorothea Rieger (Gesang), Petra 
Leonards (Blockflöte und Gesang), Karin Stock (Trompete) und Willi Frank an 
der Orgel. Sie werden Werke der zeitgenössischen Komponisten Kurt Grahl 
(Leipzig) und Dieter Blum (Hammelburg/Rhön) hören. Auch der anschließen-
de Gottesdienst wird besonders musikalisch gestaltet mit Werken aus 
Barock und Rokoko (Henry Purcell und Giuseppe Paluselli), der Spätromantik 
(Max Reger) und der Neuzeit, ergänzt durch Vorspiele zu bekannten Oster-
liedern. Wir laden Sie dazu herzlich ein. 

Tauferinnerung und Erstkommunion in Wittnau  
Mit der Feier der Tauferinnerung am Mittwoch, 19. April, im Rahmen des 
Abendgottesdienstes um 19:00 Uhr starten die sechs Wittnauer Kommuni-
onkinder in die Feiern. 
Am 23. April feiern wir Erstkommunion. Um 10 Uhr beginnt mit dem Einzug 
von Helena Brüstle, Tobias Burgert, Eva Gutgsell, Samuel Kern, Ida Schmidt 
und Ilvy Schmidt der Gottesdienst. Seit Dezember haben die sechs Mütter 
Franziska Brüstle, Stephanie Gutgsell, Claudia Gutmann-Burgert, Nicole Kern, 
Katharina Schmidt und Christiane Schmidt als Katechetinnen Verantwortung 
für die Vorbereitung dieser Kinder übernommen. Dafür möchten wir uns an 
dieser Stelle ganz herzlich bedanken.  
Pfarrgemeinde on Tour 
Am 13. Mai lädt die Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt Wittnau zu einem 
Tagesausflug ein. Mit dem Bus fahren wir nach Bad Säckingen. Dort besich-
tigen wir das Fridolinsmünster und gehen ins Restaurant „Kater Hiddigeigei“ 
zum Mittagessen (auf eigene Kosten). Den Nachmittag verbringen wir in 
Laufenburg in der Schweiz. Dort feiern wir gemeinsam eine Maiandacht in 
St. Johann der Täufer. Anschließend bieten wir einen Spaziergang durch die 
historische Altstadt oder zum Wasserkraftwerk an. Natürlich gibt es auch die 
Gelegenheit zu einem Cafébesuch. 
Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Tag – Ihr Gemeindeteam Wittnau 
Anmeldungen bei: Angelika Bauer: 4880255 und Claudia Gutmann-Burgert: 
402750 oder im offenen Café im Pfarrgemeindehaus, jeden Dienstag von 
16:00 bis 18:00 Uhr. 
Seniorennachmittag im April 
Zu unserem nächsten Seniorennachmittag laden wir herzlich ein am Mitt-
woch, 19.04.2023 von 14:30 – 17:00 Uhr im Pfarrgemeindehaus Wittnau. 
Wie immer gibt es Kaffee mit selbstgebackenem Kuchen. 
An diesem Nachmittag wollen wir mit Gedichten, Geschichten und Liedern 
den Frühling begrüßen. 
Wir freuen uns über kleine Beiträge aus der Gruppe. 
Auf Ihr Kommen freut sich das Vorbereitungsteam 
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VERSCHIEDENES

Wohnungsauflösung, Entrümpelung 
und Umzugshilfe 

Preiswert und zuverlässig! 
„Die Oltmanns“– die Werte-Wahrer der Ev. Stadtmission FR. 
Oltmannsstr. 30, Tel.: 0761/409979. Infos: die-oltmanns.de

Kaufe alte Möbel aus Omas zeiten u.v.m. 
0761/443471,   mobil 0172/8951804. 

Kaufe Abendbekleidung, Pelze, Handtaschen, 
Uhren, Münzen u.v.m   

0761/443471,   mobil: 0172/8951804

KURSE

Mehr Energie mit Yoga 

Kursstart im April 2023 in Kleingruppen. 
Online oder Präsenz.  

Zertifiziert durch die gesetzl. Krankenkassen. 

Heike Mehren-Feth, Tel.: 0176/67302744

STELLENANGEBOTE

Wir suchen ab sofort eine Reinigungskraft für unsere  
Ferienwohnung in 79280 Au.  

Die Arbeitszeit beträgt ca 2-3 Std. pro Woche,  
der Std.-Lohn 18€. Über eine schnelle  

Rückmeldung würden wir uns sehr freuen.  
E-Mail: alexbrief@web.de; Tel.: 0151-25496983

"Reinigung-Fee" von freundlichen Haushalt 
in Horben gesucht. 1x pro Woche ca. 4 Stunden 

Telefon: 0151-15660814

HILFE IM HAUSHALT SÖLDEN 
3 bis 4 Mal wöchentlich, fix o. flexibel nach Vereinbarung 

von ca. 17:00 bis 19:00 Uhr (Abendessen, Küche)  
in gepflegtem 1-Personen-Haushalt  

bei bester Bezahlung gesucht. Telefon: 0174-9392992

Zusteller (ab13 Jahre m/w/d) 
für die Verteilung von Wochenzeitungen 
in Wittnau und Sölden gesucht. 
Bewerbung bitte per Mail (Alter + Tel. angeben) an: 
bewerbung@pf-direktwerbung.net ∙ Tel.: 07822-44620

MIETGESUCHE

MIETGESUCHE

Kleine, liebenswerte Familie sucht im Freiburger Süden o. 
in Merzhausen eine 3-4 Zi.-Whg. ab 80m² bis max. 

13Euro/m². Wir sind ein Klimaschutzmanager, eine Sozial-
pädagogin und zwei tolle Kinder (3J. u. 7M.).  

Wir freuen uns Sie kennenzulernen unter  
015758435536 oder wohnglueck_2023@posteo.de

Wittnauer sucht eine 2-3 Zimmerwohnung im Hexental  
zu mieten. Ich freue mich auf Ihren Anruf unter  

Telefon: 01724685450

Wissenschaftler Pärchen mit zwei Katzen und gesichertem 
Einkommen möchte in oder um Horben bleiben!  

Wir suchen ab Juni/Juli eine 3-Zi.-Whg., gerne mit Garten 
und/oder Terrasse. Wir sind ruhig, freundlich und  

hilfsbereit und freuen uns über jeden Hinweis!  
Telefon: 0152-26395986

VERMIETUNG

Außenstellplatz im Objekt: Alte Straße 19,  
79249 Merzhausen zu vermieten. Miete: 40,00 € / Monat. 

Bei Interesse bitte bei Stoll & Partner GmbH unter  
Telefon: 0761/388409-26 melden.

IMMOBILIENKAUF UND VERKAUF

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
 D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886
info@suedbau-freiburg.de

►

Grundstück in bevorzugter Hanglage  
von Horben 

Grundstück ca. 585 m², in schöner Süd-Ost Hanglage, 
beeindruckende Aussicht in die umliegende Natur,  
Garage inkludiert (separates Grundstück mit einer Fläche 
von ca. 36 m²), Bebauung laut Bebauungsplan- erste Stu-
die vorhanden.  
VKP € 250.000, Maklercourtage: 3,57% aus dem Kaufpreis 
inkl. gesetzl. MwSt. 

   STAUSS & PARTNER Immobilien  
   und Consulting Tel.: 0761/2116790  
   www.stauss-immobilien.de
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IMMOBILIENKAUF UND VERKAUF

PRAXISTAFEL

PRAXISTAFEL

Pflegeberatung
Wir beraten Sie kostenfrei zu allen 
Fragen rund um die ambulante Pflege 
und Betreuung.

Krankenpflege | Altenpflege | 
Hilfe im Haushalt | Betreuung
Alte Straße 3 | 79249 Merzhausen
www.fsp-pflegedienst.de

Telefon  0761 47 999 844

Aromamassagen
Physiotherapie
Somatic Experiencing
Ayurvedische Massagen
spiraldynamisches Bewegen 
Kiefergelenksbehandlung

Tel.: 0761 21495525

ANZEIGEN

innenausbau
ladenbau
einbauschränke

gewerbestraße 24 · 79227 schallstadt
tel.  07664 / 613 49 95 · www.schreinerei-heizmann.de

Schreinerei Heizmann
nachfolger markus brunner

küchen und bäder
türen und fenster
sanierungen und reparaturen
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Im Ried 9 • 79249 Merzhausen 
Tel.: (0761) 40 39 86 • Mobil: 0152 32713604 
E-Mail: steinmetz-zimmermann@t-online.de 

 

Ihr Steinmetz aus Merzhausen

  Grabauflösungen 
 Grabsteinabräumung 
 Urnengräber 
 Grabmale 

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr!

Wir sind Ihr Einbauspezialist für ökologische 
Dämmung aus Zellulose (Altpapier) 
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Weitere Einblicke:

www.lamaison.de
www.bretagne-paradies.de

Reinhard Vogt
lamaison.bretagne@gmail.com
0761- 400 25 60

Haustiere willkommen

Bretagne 
entspannt.

Moulin de Kerouzic ·  Concarneau
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★ INNENAUSBAU
★ HAUS- U. ZIMMERTÜREN
★ WOHNKÜCHEN 
★ MÖBELBAU
★ INDIVIDUELLE HOLZBEHANDLUNG
★ MÖBEL AUS ALTHOLZ

Alte Straße 9a

79280 Au bei Freiburg

Tel. 0761-40 44 56

SCHILL
SCHREINEREI ♦ INNENAUSBAU

Hexentalstr. 14 a ♦ 79249 Merzhausen
TEL: 0761-402323 ♦ FAX: 402907

MAIL: schreinerei-schill@t-online.de
www.schreinerei-schill.de

 

H e i z t e c h n i k 

Klaus Lambelet  
Kundendienst • Öl- und Gasfeuerung 

Notdienst • Heizungssanierung 
Neubau • Wartung • Solaranlagen  

Am Schönberg 31 • 79280 Au bei Freiburg 
Telefon 07 61 / 4 00 17 22 • Fax 07 61 / 4 00 17 28

In allen Klassen
große Klasse

FR-Innenstadt - FR-Sundgauallee
FR-Strandbad - FR-Komturplatz
March-Hugstetten - Kirchzarten

ACADEMY Fahrschule Fiek GmbH
Tel. 0761/38 73 02 10
www.fahrschule-fiek.de
info@fahrschule-fiek.de

6x in Freiburg und Umgebung
täglich Theorieunterricht
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Osterangebote

✻

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern! 
 Ihre Familie Schmidt und das gesamte Team.

Lammkeule mit Knochen 100 g  €2,49 

Zartes Schweinefilet  100 g €1,99 

Kalbsschnitzel  100 g €2,99

  ab 4.4.  Frisches Lachsfilet * 100 g €2,89

  ab 4.4.  Frische Forellen* aus dem Dreisamtal 100 g €1,89

Sandbühl 18 · 79299 Wittnau/Biezighofen · Telefon 0761 40 23 13

Mo.  |  Di.  |  Fr. 8.00-12.30 & 15.00-18.00 Uhr  |   Sa. 7.00-12.30 Uhr

Angebote gültig vom 05.04.- 15.04.2023 * gültig bis Sa. 08.04.2023

JUNGE DRUCK  
In den Sauermatten 10 
79249 Merzhausen

Telefon: 0761-4098921  
E-Mail: jungedruck@t-online.de 
Onlineshop: www.jungedruck.de

• Digitaldruck• Digitaldruck  • Offsetdruck • Buchdruck • Grafik• Offsetdruck • Buchdruck • Grafik

● Flyer 
● Plakate 
● Briefbogen 
● Fotokopien 
● Broschüren 
● Vereinshefte 
● SD-Formulare

Geschäfts- und  
Privatdrucksachen

● Bücher 
● Schilder 
● PVC-Planen 
● Aufkleber 
● Einladungen 
● Visitenkarten 
● uvm.
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Höchste Zeit  
für neue Energie

Starten Sie jetzt mit uns Ihre Energiewende:  
lassen-gmbh.de/heizungsanfrage

Heizungen mit Verstand!

Wiesentalstraße 23 · 79115 Freiburg  
T (07 61) 45 90 30 · www.lassen-gmbh.de

Hexentalstr. 41 | Merzhausen | www.hoerakustik-verwey.de
 Aktuell: Hörakustiker und Azubi gesucht! (m/w/d) 

Werden Sie „Besserhörer“ und „Vielversteher“
Wir begleiten Sie dabei! T 0761 48805740

Hörakustik Verwey wünscht Frohe Ostern! 

„Meine Füße tun weh“
„Was hast du gesagt?“

              79249 Merzhausen                79418 Schliengen 
               Am Reichenbach 15              Gutedelstraße 32 
               Tel. 0761-400770                   Tel. 07635-8240761 

E-Mail: info@rasen-maeher.de 
Web: www.muendler-gmbh.de

Rasen- u. Grundstückspflege Maschinen

AKKUPOWER SO LEISTUNGSSTARK WIE EIN VERBRENNER

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
 D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de
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Geschäfts- und 
Privatdrucksachen aller Art!
Geschäfts- und 
Privatdrucksachen aller Art!


